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1 PROLOG

Die Gemeinde Schulzendorf plant die Aufstellung des Bebauungsplanes ,Schulstandort Miersdorfer
StralRe”. Die Plangebiete befinden sich westlich der Miersdorfer Strale. Die raumliche Lage und die
Abgrenzung der Plangebiete sind in der ABBILDUNG 1 ersichtlich.

——— ) 72

ABBILDUNG 1:  Lage Bebauungsplan ,Schulstandort Miersdorfer Strale” (unmaRstablicher Auszug
aus /22/)

Das Plangebiet ist in folgende Gebiete gegliedert:

. Flachen fir den Gemeinbedarf Grund- und Oberschule
° Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 4 BauNVO
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Im Rahmen dieser schalltechnischen Untersuchung sind folgende Larmarten zu betrachten:

Ermittlung der Verkehrslarmbelastung zur Beurteilung, welche
» Schallimmissionen auf das Bebauungsplangebiet von aufien einwirken
» Schallimmissionen die durch das Planvorhaben induziert auf die Umgebung einwirken.

Betrachtung der Fluglarmbelastung fiir das Plangebiet

Ermittlung der Gewerbelarmbelastung zur Beurteilung, welche
» Schallimmissionen auf das Bebauungsplangebiet von auflen einwirken.

Ermittlung der Sportlarmbelastung zur Beurteilung, welche
» Schallimmissionen die durch das Planvorhaben induziert auf die Umgebung einwirken.

Im Ergebnis dieser Untersuchungen sind auftretende Konfliktsituationen innerhalb und auflerhalb des
Plangebietes, in denen die schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 (/13/ sowie /14/) oder
die Zielstellungen gemal des Berliner Leitfadens (hier fur den Bereich der Schulen) nicht eingehalten
werden kénnen, aufzuzeigen, zu beschreiben und mdgliche Losungsansatze zur Konfliktbewaltigung zu
benennen.

Weiterhin sind aus den Larmarten ,Verkehr® und ,Gewerbe“ die maf3geblichen Aulenlarmpegel im Sinne
der DIN 4109-2 zu bestimmen und auszuweisen.

Aufbauend auf dieser Ausgangssituation wird die vorliegende schalltechnische Untersuchung in den
Teilen (A bis D) bearbeitet:

Teil A - Verkehrslarm

Die auf das Bebauungsplangebiet einwirkenden Schallimmissionen des Verkehrslarmes werden
berechnet und hinsichtlich ihrer Auswirkungen untersucht. Konkret wird der Stralenverkehrslarm der
das B-Plan-Gebiet umgebenden StralRenabschnitte untersucht. Die Untersuchung erfolgt fur

. den Zustand ohne stadtebauliche Planung? im Angebotsbebauungsplan

Die Berechnungsergebnisse werden als Beurteilungspegel (L;) ausgewiesen. Im Ergebnis dieser
Untersuchungen sind auftretende Konfliktsituationen innerhalb des Plangebietes, in denen die
schalltechnischen Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
(/71) nicht eingehalten werden kdnnen, aufzuzeigen, zu beschreiben und moégliche Lésungsansatze zur
Konfliktbewaltigung zu benennen.

2l Zum Bearbeitungszeitpunkt liegt dem Sachverstdndigen keine konkrete Entwurfsplanung Uber die zukiinftige
Bebauung des Gebietes vor.
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Teil B - Gewerbelarm

Es sind die gewerblichen Immissionen, herriihrend von auf3erhalb des Untersuchungsgebiet befindlichen
gewerblichen Einrichtungen zu ermitteln und die Auswirkungen auf das Untersuchungsgebiet zu
bewerten. Im konkreten werden die noérdlich des Plangebietes vorhanden Gewerbe betrachtet. Falls
erforderlich sind MaRnahmen zur Begrenzung der Immissionen vorzuschlagen.

Teil C - Fluglarm

Im Bereich des Plangebiet befindet sich der Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Dieser unterliegt dem
FluLarmG. Fir den Standort wird geprift inwieweit die Anforderungen an die Schallddmmung der
Bauteile durch den Fluglarm gemaR des Fluglarmgesetzes oder durch den StralRenlarm resultieren.

Teil D - resultierender bzw. maRgeblicher AuBenlarmpegel

Zur schalltechnischen Dimensionierung der Auflenbauteile und einer eventuellen Festlegung von
AuBenwohnbereichen ist die gesamte zu erwartende schalltechnische Belastung nach der DIN 4109-1
(/10/) zu berechnen. Im konkreten Fall setzt sich der resultierende bzw. maf3gebliche Aulenlarmpegel
aus den folgenden Larmarten zusammen:

. Verkehrslarm (Ergebnisse aus Teil A)
. Gewerbelarm (zuldssige Immissionsrichtwerte oder Beurteilungspegel vorhandener Gewerbe)
Anmerkung 1: Im konkreten Vorhaben wird der Luftverkehr des Flughafens Berlin-Brandenburg

(BER), gemal der DIN 4109-2, nicht in die Ermittlung des malgeblichen
AuRenlarmpegel mit aufgenommen. ,Flr Flugplétze, fir die Ldrmschutzbereiche
nach dem FluLarmG festgesetzt sind, gelten innerhalb der Schutzzonen die
Regelungen dieses Gesetzes.“(/11/)

Teil E — Sportlarm
BerUcksichtigt werden die innerhalb des Vorhabens geplanten Sporthallen. Grundlage fur die Ermittlung
und die Bewertung von Sportanlagenlarm ist die Sportanlagenlarmschutzverordnung (18. BImSchV,/8/).
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12/

13/

14/

/5/

/6/

17/

18/

19/

BEARBEITUNGSGRUNDLAGEN
VORSCHRIFTEN, NORMEN, RICHTLINIEN UND LITERATUR

BImSchG

BauNVO

BauGB

DIN ISO 9613-2

TA Larm

VGH Bad.-Wirtt.

16. BImSchV

18. BImSchV

RLS-19

/10/ DIN 4109-1

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch
Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschitterungen und &hnliche
Vorgange (Bundes-Immissionsschutzgesetz - BImSchG);
Ausfertigungsdatum: 15.03.1974; in der Fassung der Bekanntmachung
vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274; 2021 | S. 123), das zuletzt durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Februar 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 58)
geandert worden ist

Verordnung Uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke
(Baunutzungsverordnung - BauNVO); Ausfertigungsdatum:
26.06.1962; in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November
2017 (BGBI. | S. 3786), die zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom
3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176) geandert worden ist
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), das zuletzt durch Artikel 1 des
Gesetzes vom 20. Dezember 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 394) geéandert
worden ist

Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien - Teil 2:
Allgemeines Berechnungsverfahren; Ausgabedatum: 1999-10
Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm; 26. August 1998;
Geandert durch Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017 (BAnz AT
08.06.2017 B5), unter Beachtung der Korrektur redaktioneller Fehler
beim Vollzug der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA
Larm, Bundesministerium fir Umwelt, Naturschutz, Bau und
Reaktorsicherheit; nachrichtlich am 07.07.2017
Verwaltungsgerichtshof Baden-Wirttemberg 5. Senat. Urteil vom
17.06.2010, Az 5 S 884/09

Sechszehnte  Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarmschutzverordnung - 16.
BImSchV), 12.06.1990 (BGBI. | S. 1036), die durch Artikel 1 der
Verordnung vom 18. Dezember 2014 (BGBI. | S. 2269) geandert
worden ist

Sportanlagenlarmschutzverordnung vom 18. Juli 1991
(BGBI. | S. 1588, 1790), die zuletzt durch Artikel 1 der Verordnung vom
1. Juni 2017 (BGBI. | S. 1468) geandert worden ist

Richtlinien fir den Larmschutz an Stra3en; Forschungsgesellschaft fur
Strallen- und Verkehrswesen, Ausgabe 2019

Schallschutz im Hochbau - Teil 1: Mindestanforderungen;
Ausgabedatum: 2018-01
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11/

12/

13/

14/

115/

116/

7/

/18/

119/

120/

121/

DIN 4109-2

Berliner Leitfaden
Larmschutz

DIN 18005

DIN 18005, Bbl. 1

HLUG, Heft 3

HLfU, Heft 192

LfU-PPLS

M. Schlich

Schall 03-14

HSuV, Heft 42 - 2000

FluLarmG

Schallschutz im Hochbau — Teil 2: Rechnerische Nachweise der
Erflllung der Anforderungen; Ausgabedatum: 2018-01

Berliner Leitfaden fir Larmschutz in der verbindlichen Bauleitplanung
2021; Berliner Senatsverwaltung fiir Stadtentwicklung und Wohnen;
September 2021

Schallschutz im Stadtebau — Grundlagen und Hinweise fiir die Planung,
Ausgabedatum 2023-07

im Stddtebau - Beiblatt 1:
Orientierungswerte fir die stadtebauliche Planung, Ausgabedatum
2023-07

Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen durch

Schallschutz Schalltechnische

Lastkraftwagen auf Betriebsgelanden von Frachtzentren,

Auslieferungslagern, Speditionen und Verbrauchermarkten sowie
weiterer typischer Gerdusche insbesondere von Verbrauchermarkten;
Hessisches Landesamt fir Umwelt und Geologie (HLUG), Heft 3,
Wiesbaden 2005

Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerdusche
auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und
Speditionen; Hessische Landesanstalt fur Umwelt (HLfU), Heft 192,
Wiesbaden 1995

Bayerisches Landesamt fur Umwelt (LfU) - Parkplatzlarmstudie (PPLS);
6. Uberarbeitete Auflage; Empfehlungen zur Berechnung von
Schallemissionen aus Parkplatzen, Autohéfen und Omnibusbahnhéfen
sowie von Parkhdusern und Tiefgaragen; August 2007
.,Gerauschprognose von langsam fahrenden Pkw“, Zeitschrift flr
Larmbekampfung Bd. 2 (2007) Nr. 2 — Marz

Richtlinie zur Berechnung der Schallemissionen von Schienenwegen;
Ausgabe 2014.

Integration von Verkehrsplanung und rdumlicher Planung, Teil 2:
Abschatzung der Verkehrszahlen, Hessische Strallen- und
Verkehrsverwaltung, Wiesbaden 2000

Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm
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2.2

122/

123/

124/

125/

126/

1271

128/

129/

130/

2.3

UBERGEBENE / VERWENDETE UNTERLAGEN

Planunterlagen Bebauungsplan ,Schulstandort Miersdorfer Stra3e“ (ibergeben vom Biiro PFE -

Biro fir Stadtplanung per Datenlink am 27.05.2025

- Planzeichnung Bebauungsplan als pdf / dwg; Planstand 16.12.2024

- Begrindung inkl. Umweltbericht

Geodaten, eingeholt vom Land Brandenburg, Landesvermessung und Geobasisinformation

Brandenburg; ©GeoBasi-DE/LGB.

- digitales Gelandemodell (DGM1), Erstellungsdatum: 12.01.2008; Revisionsdatum: 22.04.2020;

Prozessschrittdatum: 05.06.2023

- digitales Gebaudemodell (LoD1), Aktualisierung: 24.01.2024

Zwischenstand vom 10.02.2025 der Verkehrsuntersuchung — interkommunaler Schulstandort

Schulzendorf — vom Biiro PST, tibergeben vom Biiro PFE - Biiro fiir Stadtplanung per Datenlink

am 27.05.2025 sowie die Erganzungen vom 24.06.2025 zum Prognose-Nullfall und Prognose-

Planfall

Verkehrs- Engpassanalyse Flughafenumfeld und Teslaregion vom 24.01.2024, spreeplan

Verkehr, Gbergeben vom Biro PFE - Buro fur Stadtplanung per Datenlink am 27.05.2025

Entwurf Bebauungsplan ,sudlich Altdorf® der Gemeinde Schulzendorf, Stand 02.2016,

Ubergeben vom Biro PFE - Buro fur Stadtplanung am 05.06.2025

Offentlich Informationen zum Fluglarm des Flughafens Berlin Brandenburg, www.berlibn-

airport.de, abgerufen am 10.06.2025

- Messbericht Schulzendorf, Fluglarmmessung Juli 2024

- La&rmschutzbereich nach § 3 Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm Flughafen
BerlinBrandenburg (EDDB), Ubersichtskarte

Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) in der Fassung vom 30. Mai

2006, www.berlin-brandenburg.de, abgerufen am 10.06.2025

Baugenehmigung zur Errichtung von zwei Hallen (Autowerkstatt und Ausstellung/Verkauf) sowie

Umbau Lagerhalle, Aktz. 63-06580-20-35 vom 03.05.2021, Ubergeben von der Gemeinde

Schulzendorf am 13.06.2025

Baugenehmigung zur Errichtung einer Rettungswache mit vier Stellplatzen und

Katastrophenschutz-Standort mit drei Stellplatzen, Aktz. 63-03874-19-35 vom 06.11.2019,

Ubergeben von der Gemeinde Schulzendorf am 13.06.2025

EINHEITEN, FORMELZEICHEN, BERECHNUNGSALGORITHMEN

In der ANLAGE 1 sind die in der schalltechnischen Untersuchung aufgefiihrten Begriffe, Formelzeichen
und die fur die Ermittlung der Emission verwendeten Berechnungsalgorithmen erldutert.
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3 SCHALLTECHNISCHES BERECHNUNGSMODELL

Als Grundlage aller schalltechnischen Beurteilungen wird ein dreidimensionales schalltechnisches
Berechnungsmodell erstellt. Dieses besteht aus einem

o Ausbreitungsmodell (Geléande, Bebauung) und einem
. Emissionsmodell (Emittenten).

Grundlage sind die Ubergebenen digitalen Daten aus /23/ sowie die aktuellen Planunterlagen (/22/).

12
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4

ERGEBNISSE

Nachstehende Ubersicht gibt einen Einblick in die Berechnungsergebnisse. Sie beschreibt evtl.
vorhandene Konflikte und zeigt Losungsmdglichkeiten auf.

Verkehrslarm: StraBenverkehr

Allgemeines Wohngebiet
. Konflikte:

O

Uberschreitung der Orientierungs- und Grenzwerte an den der StralRe zugewandten
Bereiche. Betroffen sind der Tagzeitraum sowie der Nachtzeitraum.

. Lésungen:

(o]

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird aufgezeigt, dass die Uberplanung des
Gebietes aus stadtebaulichen Griinden gewiinscht ist.

Effiziente aktive Larmschutzmalinahmen sind fur die betroffenen Baufelder bzw. die
vorhandene Wohnbebauung auf Grund der Lage nicht mdglich. An die zukinftigen
Gebaude werden Anforderungen an das erforderliche gesamte bewertete Bau-
Schallddmm - MafR} (R'w,ges) gestellt.

Flachen fur den Gemeinbedarf - Schulcampus
. Konflikte:

O

Uberschreitung der optimalen Orientierungswerte und der Schwellenwerte nach denen
Mafnahmen zu prifen sind.

. Lésungen:

(o]

Durch die Aufstellung des Bebauungsplanes wird aufgezeigt, dass die Uberplanung des
Gebietes aus stadtebaulichen Griinden gewinscht ist.

Fir die Unterrichtsraume werden Anforderungen an das erforderliche gesamte bewertete
Bau-Schalldamm - Mal} (R’w.ges) gestellt.

Durch Umsetzung einer Riegelbebauung und/oder einer Larmschutzwand kdnnen
zusatzliche Bereich geschaffen werden in denen die Zielstellung fir die Auflenbereiche
(Schulhof) eingehalten wird.

Durch Reduzierung der Geschwindigkeit auf der Miersdorfer Strale wird die
Gerauschsituation verbessert, jedoch nicht durchgehend der obere Schwellenwert
unterschritten. Durch die Kombination mit einer Larmschutzwand werden die oberen
Schwellenwerte flachendeckend unterschritten.

Gewerbelarm (Gewerbe auBerhalb des Plangebiet)
. Konflikte: Schalltechnische Konflikte auf Grund der benachbarten gewerblichen Nutzung sind
somit flr das Planvorhaben nicht zu erwarten.

Fluglarm

. Konflikte: Schalltechnische Konflikte auf Grund der Fluglarmsituation sind fur das Planvorhaben
nicht zu erwarten.

13
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Sportlarm

Konflikte: Die Immissionsrichtwerte innerhalb der Ruhezeit sowie im Nachtzeitraum werden
sowohl im Plangebiet als auch an der Bestandsbebauung Uberschritten.

Lésungen: Auf Grund der hohen Vorbelastung durch den Verkehrslarm sind ohnehin
SchallschutzmaRnahmen durchzufilhren. Eine weiterfiihrende Erhéhung des mallgeblichen
AuBenlarmpegels ist durch den Pkw-Verkehr der Sporthallen nicht zu erwarten.
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5 VORSCHLAG FESTSETZUNG ,,LARM*

Aus den Ausfiihrungen in den Teilen A bis E ergeben sich folgende orientierende Vorschlage fir die
schalltechnischen Festsetzungen zum Bebauungsplan. Die eigentlichen Festsetzungen sind durch die
Stadt bzw. deren Vertreter zu treffen.

Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Die nachfolgenden Festsetzungen zum Schutz vor AuBenldrmeinwirkungen gelten fir den aus
schalltechnischer Sicht unglinstigsten Lastfall:

. freie Schallausbreitung
. Immissionshéhe 4 m (iber Geldnde

MaBgebliche AuBenldarmpegel, Larmpegelbereiche

Bei der Errichtung oder der Anderung von Gebéuden mit schutzbediirftigen Aufenthaltsréumen sind die
AulBenbauteile entsprechend den Anforderungen der DIN 4109-1:2018-01, "Schallschutz im Hochbau -
Teil 1: Mindestanforderungen”, und DIN 4109-2:2018-01, "Schallschutz im Hochbau - Teil 2:
Rechnerische Nachweise der Erfiillung der Anforderungen”, auszubilden. Grundlage hierzu sind die im
Plan gekennzeichneten mal3geblichen AulRenldrmpegel L, bzw. Larmpegelbereiche, die geméal Tab. 7
der DIN 4109-1:2018-01 (s. nachfolgende Grafik) einander wie folgt zugeordnet sind:

Tabelle 7 — Zuordnung zwischen Lirmpegelbereichen und mafigeblichem Aufienlirmpegel

Spalte 1 2
Lirmpegelbereich Mafigeblicher Auffenlirmpegel
Zeile L,
dB
1 | 55
2 I 60
3 [ 65
4 v 70
5 v 75
& VI an
7 Vil = B0a
& Fiir mafigebliche AuBenlirmpegel L, > 80 dB sind die Anforderungen aufgrund der értlichen Gegebenheiten festzulegen.

Die erforderlichen Schallddmm-Male der AuBenbauteile sind in Abhéngigkeit von der Raumnutzungsart
und Raumgrél3e im Baugenehmigungsverfahren geméR DIN 4109-1:2018-01 und DIN 4109-2:2018-01
nachzuweisen.
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Von dieser Festsetzung kann gemél3 § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im
Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall geringere maf3gebliche
AuBenldarmpegel bzw. Ladrmpegelbereiche an den Fassaden anliegen. Die Anforderungen an die
Schallddmmung der AuRenbauteile kbnnen dann entsprechend den Vorgaben der DIN 4109-1:2018-01
und DIN 4109-2:2018-01 reduziert werden.

Von dieser Festsetzung kann auch abgewichen werden, wenn zum Zeitpunkt des
Baugenehmigungsverfahrens die DIN 4109 in der dann giiltigen Fassung ein anderes Verfahren als
Grundlage fiir den Schallschutznachweis gegen AulRenldrm vorgibt.

AuBenwohnbereich

Bei der Planung von AuBen- und AuBenwohnbereichen ist darauf zu achten, dass diese entweder
auBerhalb der Bereiche mit Uberschreitungen der Orientierungswerte tags erfolgen oder nachweislich
geeignete MalBnahmen zur Einhaltung der Orientierungswerte umgesetzt werden. Bei Nutzung von
mehr als einem AuBenwohnbereich, sind die Anforderungen an diesen ebenfalls eingehalten, wenn eine
Nutzung sich nicht im Bereich der Uberschreitung der ORWiags befindet.

Schalldédmmende Liiftungseinrichtungen

Fir Wohnungen gilt: Schutzbediirftige Rdume, die ausschlieBlich Fenster zu Fassaden mit einer
Larmbelastung von > 45 dB(A) nachts — herriihrend vom Verkehrslérm — besitzen, sind mit
schallgedémmten fensterunabhédngigen Liftungseinrichtungen oder gleichwertigen baulichen
MalBnahmen auszustatten. Auf dezentrale schallddmmende Liiftungseinrichtungen kann zudem
verzichtet werden, wenn das Gebdude mit einer zentralen Liftungsanlage ausgestattet ist und
hierdurch ein ausreichender und schallgeddmmter Luftaustausch gewéhrleistet ist.

Von dieser Festsetzung kann gemél § 31 Abs. 1 BauGB ausnahmsweise abgewichen werden, wenn im
Baugenehmigungsverfahren der Nachweis erbracht wird, dass im Einzelfall nachts geringere
AuBenpegel als 45 dB(A) an den zur Beliifftung von Schlaf- und Kinderzimmern erforderlichen Fenstern

anliegen.
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Verkehrslarm
A1 SITUATIONSBESCHREIBUNG / AUFGABENSTELLUNG

Es wird der Stralenverkehrslarm fur die das Untersuchungsgebiet umgebenden Abschnitte berechnet.

A2 BEURTEILUNGSKRITERIEN

Als VergleichsgréRe der Immissionen werden die Orientierungswerte der DIN 18005-1, Beiblatt 1 sowie
die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV herangezogen. Die TABELLE 1 fasst die Informationen

Zusammen.

Anmerkung 2:

Anmerkung 3:

Anmerkung 4:

Gemalf der DIN 18005-1, Beiblatt 1 sind fir Sonstige Sondergebiete sowie Flachen
fur den Gemeinbedarf Orientierungswerte von tags 45 dB(A) bis 65 dB(A) und nachts
von 35 dB(A) bis 65 dB(A) ausgewiesen. Der Schutzanspruch richtet sich hier nach
der Nutzungsart. Im vorliegenden Fall ist das Gebiet fir die Nutzung von Schulen
vorgesehen, sodass in Anlehnung an die Empfehlungen fir Schulen aus dem
Berliner Leitfaden (/12/) ein ,Orientierungswert‘ von 55 dB(A) herangezogen wird.

,Wird die zu schiitzende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgelbt, so
ist nur der Immissionsgrenzwert fur diesen Zeitraum anzuwenden® (/7/). Im Bereich
der Schule ist davon auszugehen, dass die Nutzung ausschlieBlich im Tagzeitraum
erfolgt, so dass hier auch nur dieser betrachtet wird.

Zur Beurteilung der Gerauschsituation fir die durch das Plangebiet induzierte
Verkehrserhdhungen werden die Beurteilungspegel an nachstgelegenen
Immissionsorten auRerhalb des Plangebiets berechnet. Die Immissionsorte befinden
sich innerhalb des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes ,Ritterschlag / Rittereck®
der Gemeinde Schulzendorf und sind hier als Reines Wohngebiet ausgewiesen
(siehe auch Abschnitt A4.6).
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TABELLE 1: Orientierungswerte der DIN 18005-1, Beiblatt 1 sowie die Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV | tags / nachts
Gebietseinstufung nach BauNVO Orientierungswert ORW Immissionsgrenzwert IGW
nach DIN 18005 [dB(A)] nach 16. BimSchV [dB(A)]
tags nachts tags nachts
1 2 3 4 5
Reines Wohngebiet (WR) 50 40 59 49
Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 45 59 49
Gemeinbedarf (Schule) 55 -- 57 --

Anmerkung zu den VergleichsgréBen der Immissionen

Das Bundes-Immissionsschutzgesetz nennt die Trennung unvertraglicher Nutzungen als vorrangigen
Grundsatz des Immissionsschutzes. Dieser Grundsatz ist fur Bebauungsplane als ,Abwagungsdirektive®
unmittelbar anzuwenden. Wenn die Einhaltung von Abstanden jedoch allein nicht ausreichend fir den
Immissionsschutz ist oder, wenn bestandsgepragte Situationen die Einhaltung von ausreichenden
Abstanden nicht zulassen, miissen MaRnahmen des Immissionsschutzes vorgegeben werden.

Das Baugesetzbuch selbst oder Verordnungen hierzu geben keine Richt- oder Grenzwerte zum
Immissionsschutz vor. Richt- und Grenzwerte aus anderen Quellen sind also nicht starr und
unkommentiert zu Gbernehmen.

Sie sind vielmehr im Verfahren Material fir die Abwagung und kénnen je nach Planungsfall auch unter-
oder Uuberschritten werden. Der Abwagungsspielraum wird begrenzt durch die Verpflichtung,
Gesundheitsschaden auszuschliel3en.

Erforderliche Mindestabstande neuer Strallen von schutzbedirftigen Nutzungen, ebenso wie die
erforderlichen Abstande neuer Baugebiete von bestehenden Stral’en (Heranriicken der Bebauung an
Strallen) ergeben sich anhaltsweise aus den Orientierungswerten der DIN 18005.
Zu beachten ist, dass diese ,Werte jedoch keine Planungsobergrenze darstellen, sondern eine in der
Bauleitplanung Uberschreitbare Orientierungshilfe* (/6/). Uber die Hohe des Abwagungsspielraums gibt
es keine rechtsverbindlichen Regelungen. Hilfsweise kann man bei Verkehrslarm als Obergrenze die
Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV (/7/) heranziehen, da davon ausgegangen werden kann, dass
diese Durchfiihrungsverordnung rechtlich insoweit nicht strittig ist.
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A3 ERMITTLUNG DER EMISSION STRABRENVERKEHR

Betrachtet werden folgende immissionsrelevante Strallenabschnitte:

. Miersdorfer Stralke (MS)
. Ernst-Thalmann-Stralle (ETS)

o Dorfstralle (DS)

0 L400
0 L402
J A113

Fir die Miersdorfer Stralle, Ernst-Thalmann-Strale und die Dorfstralle werden die Verkehrszahlen
(DTV) der Gbergebenen Verkehrsuntersuchung (/24/) entnommen. Fir die StraRen L400, L402 und die

A113 werden die Verkehrszahlen (DTV) der ibergebenen Verkehrsuntersuchung (/25/) entnommen.

N
3 A‘V\»_ L

; '-;'n._, Ali-Derf= '
‘_\'I:‘ \_.’-‘.-’--

Ritterschlag/Ritterfleck

ABBILDUNG 2: (ibergegebene Verkehrsdaten Prognose-Nullfall 2030 (/24/)
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Verkehrsprognose StraBenverkehr 2030
Basis: Bevolkerungsvorausschatzung des Landes Brandenburg

Legende
Blaue Zahlen: Lkw in Tsd./Tag
Braune Zahlen: Pkw in Tsd./Tag N s Gt

Lkw am Werktag

wmm BAB (pro Richtung) i
mm= Sonstige (Querschnitt) |

: \ ) ¥ 0 = ;‘ , "
tMap. (openstreetmap.org/copyright) | - o ) g -

Ubergegebene Verkehrsdaten Prognose (/25/)

Die Emissionspegel des Stralenverkehrs werden nach den Algorithmen der RLS-19 (siehe /9/ und
ANLAGE 1) berechnet. Die Verkehrsbelegungszahlen (DTV-Angabe) sowie die Angaben zum
Schwerlastverkehr (SV-Anteil) werden dem (bergebenen Verkehrsgutachten (/24/ bzw. /25/)
enthommen.
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Anmerkung 5:

Anmerkung 6:

Anmerkung 7:

Anmerkung 8:

Anmerkung 9:

Zur Ermittlung des fir die Berechnung verwendeten DTV sind die Hinweise der
ANLAGE 2 zu beachten.

Der
programmintern berlcksichtigt.

Steigungszuschlag wird, basierend auf dem digitalen Gelandemodell,

Fur alle betrachteten Strallenabschnitte wird als StraRendeckschichttyp nicht
geriffelter Gussasphalt angesetzt.

Die Anzahl stindlich fahrender Fahrzeuge M: und Mn werden auf Basis des
DTV-Wertes nach den Vorgaben der RLS-19 ermittelt.

Die Angaben im Sinne der RLS-19 fir den Anteil pi1 an Fahrzeugen der
Fahrzeuggruppe Lkw1 bzw. der Anteil p2 an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2
am Gesamtverkehr [in %] sind in den Daten aus /25/ nicht enthalten. Der
Emissionsansatz basiert auf dem Vorgehen der RLS-19 (,Liegen z. B. die
Einzelwerte zu p1 und p2 oder genauere Angaben zum Verhaltnis zwischen p1 und p2
nicht vor, allerdings die Summe aus p1 und p2, so sind aus dieser Summe mit Hilfe
der Verhaltnisse aus Tabelle 2 [der RLS-19, Anm. des Erstellers] die Einzelwerte p1
und p2 zu ermitteln.”). Die Berechnung hierzu ist der ANLAGE 2 zu entnehmen.

Die TABELLE 2 weist die zum Ansatz gebrachten Verkehrs- und Emissionsdaten fir den Prognose-

Nullfall aus.
TABELLE 2: Emissionsdaten Stralenverkehr nach RLS-19, Prognose-Nullifall
DTV M Py Dy Dy P2 | VrzePkw/Lkw) | Dspspr,rzc (V) Ly
StraRenabschnitt | tags | nachts tags nachts tags | nachts - tags | nachts
[Kfz/24h] [Kfz/h] [%] [%] [km/h] [dB(A)] | [dB(A)]| [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A113 108.000| 6.210] 1.080 | 2,5 9,2 3,3 8,3 | 120 120* 0,0 99,0 91,3
DS 10.815 | 622 108 3,4 4,6 3,4 4,6 50 50 0,0 82,6 75,0
ETS 10.300 | 592 103 3,4 4,6 34| 46 | 50 50 0,0 824 | 74,8
L400 9.300 | 535 93 4,8 8,1 59 | 7,0 | 100( 100* 0,0 88,4 | 80,7
L402 6.500 374 65 0,6 1,0 0,7 0,8 | 100 100* 0,0 85,4 77,8
MS 10.300 | 592 103 3,4 4,6 3,4 4,6 50 50 0,0 82,4 74,8

* Zulassige Hochstgeschwindigkeit, fur Lkw wird mit 80 km/h gerechnet
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Fir die Betrachtung Prognose-Planfall werden im Bereich des Plangebietes folgende neue

StralRenabschnitte mit aufgenommen.

. PAO Bereich A-Abschnitt Ost
. PAW Bereich A-Abschnitt West
. PB Bereich B

Die Bereiche und die die Verkehrszahlen werden der ibergebenen Erganzung entnommen (siehe auch

ABBILDUNG 4).

K8180 - Nard
10.300 Kiz/24 + 335 Kfz/24
SV [8%) = 824 + 17

KE180 - Siid
10.300 Kfz/24 + 335 Kfz/24
SV (8%) =824 +17

WA

ABBILDUNG 4:  (Ubergegebene Verkehrsdaten Prognose-Planfall 2030 (/24/)

In der TABELLE 3 sind die Emissionsdaten fur den Prognose-Planfall ausgewiesen. Die nicht

veranderten Straf3en sind in grau mit aufgefihrt.
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TABELLE 3: Emissionsdaten StralBenverkehr nach RLS-19, Prognose-Planfall
DTV M ‘ Dy ‘ p, | py P2 | VrzePrw/Lkw) | Dspsprrze (V) Ly
StraRenabschnitt | tags ‘ nachts ‘ tags nachts tags | nachts - tags nachts
[Kfz/24h] [Kfz/h] [%] [%] [km/h] [dB(A)] | [dB(A)]l [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A113 108.000 [ 6.210f 1.080 | 2,5 ] 92| 3,3 8,3 | 120 120* 0,0 99,0 91,3
DS 10.815 | 622 108 34| 46| 34 4,6 50 50 0,0 82,6 75,0
ETS 10.635 | 592 103 34| 46| 34| 46| 50 50 0,0 82,5 74,9
L400 9.300 535 93 4,8 | 8,1 5,9 7,0 | 100 100* 0,0 88,4 80,7
L402 6.500 374 65 06 | 1,0] 0,7 0,8 | 100 | 100* 0,0 85,4 77,8
MS 10.635 [ 592 103 34| 46| 34 [ 4,6 50 50 0,0 82,5 74,9
PAO 670 39 6,7 211 29[ 21 2,9 50 50 0,0 70,1 64,4
PAW 288 17 2,9 45| 59| 45 59 50 50 0,0 67,2 62,4
PB 382 22 3,8 05| 06| 05| 06| 50 50 0,0 67,1 60,0

* Zulassige Hochstgeschwindigkeit, fur Lkw wird mit 80 km/h gerechnet
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A4 ERMITTLUNG DER IMMISSION VERKEHRSLARM
A4.1 BERECHNUNGSPRAMISSEN

Die Berechnungen wurden mit dem Programmsystem LimA (Version 2021) durchgefihrt. Grundlage
sind die Berechnungsverfahren zur Ermittlung der Beurteilungspegel gemafl der RLS-19. Folgende
Pramissen liegen den Berechnungen zu Grunde:

Einzelpunktberechnungen:

o Lage der Immissionsorte: Baugrenze

. Aufpunkthéhen: EG = 2,8 m Uber Gelande; jedes weitere Geschoss + 3 m (z.B.
1.0G = 5,8 m Uber Gelande)
4 m fur unbebaute Flachen

) meteorologische Korrektur: Cmet = 0 dB(A)

Isophonenkarten (flachendeckenden Berechnungen):

. Immissionshohe: 4,0 m Gber Gelande
. Rasterweite: 10,0 x 10,0 m
. Beurteilungszeitraume

o tags: 06:00 bis 22:00 Uhr

o nachts: 22:00 bis 06:00 Uhr
A4.2 ISOPHONENKARTEN (BEURTEILUNG INNERHALB)
Die berechneten Immissionen werden in Form von Isophonenkarten ausgewiesen. Es ist jeweils die
Larmsituation flr den Tag- (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nachtzeitraum (22:00 bis 06:00 Uhr) graphisch
dargestellt.

Isophonenkarten Prognose-Planfall:

. BILD A-02: StraBenverkehrslarm, tags
. BILD A-03: StraRenverkehrslarm, nachts

24



3LAKUSTIK Projekt-Nr.: 7256 | Version 2.0

Teil A

A4.3 INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

StraBenverkehr:
Den BILDERN A-02 und A-03 ist zu entnehmen, dass

. im Bereich des Sondergebietes Grundschule (SO)
o die Orientierungswerte tags Uberschritten werden
o die Immissionsgrenzwerte tags zur Halfte Gberschritten werden

o im Bereich des Allgemeinen Wohngebietes (WA)
o die Orientierungswerte tags und nachts Uberschritten werden
o die Immissionsgrenzwerte tags und nachts Uberschritten werden

Aufbauend auf den Isophonenkarten ist zu konstatieren, dass die rechtlich anerkannten Schwellenwerte

der Gesundheitsgefahrdung im Plangebiet von

. tags = 70 dB(A) und
. nachts = 60 dB(A)

nicht Uberschritten werden.

Ad.4 BETRACHTUNG VON AURENWOHNBEREICHEN / SCHULHOF

Bei Auflen- und AuRRenwohnbereichen (Balkone, Loggien etc.) gelten gemaR der DIN 18005 (/14/)

grundsatzlich die Orientierungswerte des Zeitbereichs ,tags“. Analog kdnnen diese Werte orientierende

fur den Schulhof zum Ansatz gebracht werden, da hier die Empfehlungen ebenfalls 55 dB(A) betragen

(Optimum).

Im BILD A-02 ist die Immissionsbelastung durch den Verkehrslarm im Geltungsbereich des

Bebauungsplanes dargestellt. Dieser Darstellung ist zu entnehmen, dass

. im Bereich des WA-Gebietes ohne weitere Mallnahmen keine Auenwohnbereiche mdglich sind

. im Bereich des Gebietes ,Grundschule® im gesamten Auflenbereich die Zielstellung von

55 dB(A) nicht eingehalten werden kann

. im Bereich des Gebietes ,Oberschule” die Zielstellung durchgangig eingehalten wird.
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Der zum Ansatz gebrachte Orientierungswert fiir Schulen von 55 dB(A) entspricht nach /12/ einem
Optimum. ,Bei Uberschreitung des vorgenannten Wertes ist abzuwagen, ob der Aufwand fiir den
Larmschutz (beispielsweise die Errichtung einer Larmschutzwand zum Schutz des Schulhofs) den
Nutzen rechtfertigt. Zu beachten ist auch, dass aufgrund der ausgeubten Aufsichtspflicht (Schul- und
Kita-Personal, Eltern) im Gefahrenfall eine Horbarkeit hinreichend sicher gewahrleistet werden sollte.
Auch hier sind Werte von 60 dB(A) als vertretbar und von 62 dB(A) als oberer Schwellenwert
anzusetzen. Unbeschadet dessen sind auf wesentlichen Teilen der Flachen ebenfalls 58 dB(A)
anzustreben, um der Aufenthalts- und Erholungsfunktion Rechnung zu tragen* (/12/).

Fir eine bessere Darstellungen welcher der genannten Kriterien erfiillt werden, ist in der
ABBILDUNG 5 der Bereich Schulcampus (Grundschule) inklusive der Isophone entsprechend der
genannten Schwellenwerte dargestellt.

Legende

| ] umgebende Gebéude

Bebauungsplan Nr. 19

'.-..-i Gellungsbereich
Baugrenze

"7] Fldchen fiir Gemainbedarf

0] Allg. Wohngebiet
Orientierungswert = 55 dB(A
Orientierungswert = 58 dB(A
Orientierungswert = 60 dB(A

= Orientierungswert = 62 dB(A

E 2

i W
il 92
98 o B J %"
rechiad \ i
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ABBILDUNG 5: unmalstablicher Lageplan ,Schulcampus® inkl. Isophonen entsprechend der
Schwellenwerte aus /12/

26



3LAKUSTIK Projekt-Nr.: 7256 | Version 2.0
Teil A

Wie der ABBILDUNG 5 zu entnehmen ist, sind ca. 2/3 der Flache fur die Grundschule auf3erhalb des
Schwellenwertes von 62 dB(A). In wie weit der Bereich vergrofiert werden kann wird folgend gepriift.
Eine Mdglichkeit zur Schaffung ruhiger Bereiche bzw. zur Einhaltung der Zielstellung ist die Umsetzung
einer ,Riegelbebauung® oder einer Larmschutzwand entlang der Grundstiicksgrenze. Zudem wird
gepruft welchen Einfluss die Reduzierung der zulassigen Geschwindigkeit auf der Miersdorfer Stralle
von ausgehend 50 km/h auf 30 km/h aufweist.

Riegelbebauung

Hierzu wird entlang der StralBe ein Hindernis im Bereich des SO-Grundschule und ein Hindernis im
Bereich WA-Gebiet betrachtet. In der ABBILDUNG 6 ist der Bereich Schulcampus inklusive der Isophone
entsprechend der Schwellenwerte fiir die Malnahme ,Riegelbebauung” dargestellt.

x 4 o Legende
|| umgebende Gebiude
] Riegelbebauung
Bebauungsplan Nr. 18
.-..-i Geltungsbereich

Baugrenze
77 Flachen fiir Gemeinbedarf
F53 Allg. Wohngebiet
Orientierungswert = 55 dB(A
Orientierungswert = 58 dB(A
Orientierungswert = 60 dB(A
— Orientien_mgswert =62 dB(A

oo

ABBILDUNG 6: unmalstablicher Lageplan ,Schulcampus® inkl. Isophonen entsprechend der
Schwellenwerte aus /12/

Wie der ABBILDUNG 6 zu entnehmen ist, werden im Bereich der larmabgewandten Seite des Gebaudes
die empfohlenen 55 dB(A) flachendeckend erreicht. Insofern ware die uneingeschrankte Nutzung als
Schulhof und die Ausweisung von Aulenwohnbereichen im WA-Gebiet ohne weitere Abwagung
madglich.

27



3LAKUSTIK Projekt-Nr.: 7256 | Version 2.0

Teil A

Ldarmschutzwand

Hierzu wird entlang der Grenze fiir Flachen des Gemeinbedarfs Flurstiickgrenze in Richtung Miersdorfer
StralRe eine 2 m hohe Larmschutzwand bericksichtigt (Standardbauweise). Unter Beriicksichtigung,
dass diese Malinahme ausschlief3lich zum Schutz der Kinder im Hofbereich dient, wird die Berechnung

gemal /12/ in einer Héhe von 1,6 m (Ohrhéhe) durchgefihrt. Die Ergebnisse sind in der ABBILDUNG 7
ausgewiesen.

x ‘W ' ’% " lLegende

2\ _- 217 | umgebende Gebiude
pu | Armschutzwand h =2 m
1200 Bebauungsplan Nr. 19
- - -
3 3 Geltungsbereich
Baugrenze

77 Flichen fiir Gemeinbedarf
P55 Allg. Wohngehiet

Orientierungswert = 55 dB(A
Orientierungswert = 58 dB(A
Orientierungswert = 60 dB(A
— Orientierungswert = 62 dB(A

—
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3 2 2|
s *;?31
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ABBILDUNG 7: unmalstablicher Lageplan ,Schulcampus® inkl. Isophonen entsprechend der
Schwellenwerte aus /12/

Wie der ABBILDUNG 7 zu entnehmen ist, wird der Schwellenwert von 62 dB(A) im Bereich der
Grundschule flachendeckend unterschritten. Auf wesentlichen Teilen der Flachen wird der Wert von 58
dB(A) unterschritten und es gibt Bereiche in denen das Optimum von 55 dB(A) erreicht wird.

Anmerkung 10:  Die Malnahme ,Larmschutzwand® kann auch in Kombination mit dem zukiinftigen

Schulgebaude (verkiirzte Riegelbebauung) erfolgen, so dass hier ein Optimum aus
baulicher Anlage und ruhigen AuRenbereichen getroffen werden kann.
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Reduzierung der Geschwindigkeit auf der Miersdorfer StraBe von 50 km/h auf 30 km/h

Im Folgenden wird geprift, welche Auswirkungen eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der Miersdorfer
Strale im Bereich des Schulgeldndes aufweist. Die TABELLE 2 weist die zum Ansatz gebrachten
Verkehrs- und Emissionsdaten flir den Prognose-Nullfall inklusive der Geschwindigkeitsbeschrankung
auf der Miersdorfer Straf3e aus.

TABELLE 4: Emissionsdaten StralRenverkehr nach RLS-19, Prognose-Nullifall
DTV M Py Dy D1 P2 | VrzG(Pkw/Lkw)| Dspsprrze (V) Ly

StraRenabschnitt | tags | nachts tags nachts tags | nachts - tags | nachts
[Kfz/24h] [Kfz/h] [%] [%] [km/h] [dB(A)] | [dB(A)]| [dB(A)]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A113 108.000| 6.210| 1.080 | 25| 92 | 33| 83| 120| 120* 0,0 99,0 | 91,3

DS 10.815| 622 108 34| 46 | 34| 46| 50 50 0,0 82,6 | 75,0

ETS 10.300 [ 592 103 34| 46 | 34| 46| 50 50 0,0 824 | 748

L400 9.300 | 535 93 48 | 8,1 59 | 7,0 | 100| 100* 0,0 88,4 | 80,7

L402 6.500 374 65 0,6 1,0 0,7 0,8 | 100 | 100* 0,0 85,4 77,8

MS 10.300 | 592 103 3,4 4,6 3,4 4,6 50 50 0,0 82,4 74,8

MS 10.300 | 592 103 3,4 4,6 34| 46 | 30 30 0,0 79,5 72,2

* Zulassige Hoéchstgeschwindigkeit, fur Lkw wird mit 80 km/h gerechnet

Die Ergebnisse sind in der ABBILDUNG 8 ausgewiesen.
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umgebende Gebiude

bauungsplan Nr. 19

= Geltungsbereich
Baugrenze

Flachen fiir Gemeinbedarf
Allg. Wohngebiet
Orientierungswert = 55 dB(A)]
Crientierungswert = 58 dB(A]
Crientierungswert = 60 dB(A]
Crientierungswert = 62 dB(A)]

il
o
i

ABBILDUNG 8:

unmalstablicher Lageplan ,Schulcampus® inkl. Isophonen entsprechend der

Schwellenwerte aus /12/ (zum Vergleich sind die Schwellenwerte fiir die Berechnung
mit 50 km/h gestrichelt mit ausgewiesen)

Wie der ABBILDUNG 8 zu entnehmen ist, verringert sich der Bereich in dem der Schwellenwert von
62 dB(A) Uberschritten wird. Eine durchgehende Unterschreitung wird somit nicht erreicht. Auf

wesentlichen Teilen der Flachen wird der Wert von 58 dB(A) unterschritten und es gibt Bereiche in den
das Optimum von 55 dB(A) erreicht wird.
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Kombination aus Larmschutzwand und Geschwindigkeitsreduzierung

Hierzu wird entlang der Grenze fiir Flachen des Gemeinbedarfs Flurstlickgrenze in Richtung Miersdorfer
Stralle eine 2 m hohe Larmschutzwand sowie eine Geschwindigkeitsreduzierung auf der Miersdorfer
Stralle im Bereich des Schulgelandes von 50 km/h auf 30 km/h bericksichtigt. Unter Berlicksichtigung,
dass diese Malinahme ausschlief3lich zum Schutz der Kinder im Hofbereich dient, wird die Berechnung
gemal /12/ in einer Héhe von 1,6 m (Ohrhéhe) durchgefihrt. Die Ergebnisse sind in der ABBILDUNG 9
ausgewiesen.

i ‘W \\& " |egende

| 247 || umgebende Gebaude
| drmschutzwand h =2 m
1200 Be.h_auungsplan Nr. 19
3 3 Geltungsbereich
Baugrenze

7] Flachen fiir Gemeinbedarf
53] Allg. Wohngebiet
Orientiarungswart = 55 dB(A
Orientierungswert = 58 dB(A
Orientierungswert = 60 dB(A
— Orleqlierﬂngswert =62dB(A

3'-'% 2&

)
X\
.00.*

- 'r"- %
.000

ABBILDUNG 9: unmalstablicher Lageplan ,Schulcampus® inkl. Isophonen entsprechend der
Schwellenwerte aus /12/

Wie der ABBILDUNG 9 zu entnehmen ist, wird der Schwellenwert von 62 dB(A) und 58 dB(A) im Bereich

der Grundschule flachendeckend unterschritten. Auf wesentlichen Teilen der Flachen wird der Wert von
55 dB(A) unterschritten.
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A4.5 BELUFTUNG VON WOHN- UND SCHLAFRAUMEN

Fir Schlafraume ist nach /14/ zu beachten, dass bei Beurteilungspegeln tber 45 dB selbst bei nur
teilweise gedffnetem Einfachfenster ungestorter Schlaf haufig nicht mehr moglich ist. Im BILD A-04
ist die Immissionsbelastung durch den Verkehrslarm im Geltungsbereich des Bebauungsplanes
dargestellt. Diese Darstellung weist die Bereiche aus, in denen nachts der Gerauschpegel von 45 dB
Uberschritten ist und fir diese aus schalltechnischer Sicht schallgedammte Liftungseinrichtungen fiir
Schlafraume und Kinderzimmer notwendig sind. Auf dezentrale schallgedammte Liftungseinrichtungen
kann dabei verzichtet werden, wenn das Gebaude mit einer zentralen Liftungsanlage bzw. andere
bauliche MaRnahmen ausgestattet ist und hierdurch ein ausreichender und schallgedammter
Luftaustausch gewahrleistet ist.

Erlauterung:

Aus Grinden der Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte missen Aufenthaltsrdume
ausreichend mit AuRenluft versorgt werden. Dies geschieht in der Regel durch zeitweises Offnen der
Fenster. Fir Radume, in denen aufgrund ihrer Nutzung (z.B. Schlafraume) eine StoRliftung nicht
mdglich ist, ist gemal /12/ unter Umstédnden eine schallgeddmmte, eventuell fensterunabhangige
Ldftungseinrichtung notwendig.

Hintergrund ist, dass ein Rauminnenpegel von 30 dB(A) bis 35 dB(A) zur Einhaltung gesunder
Schlafverhaltnisse gewahrleistet werden soll. Einem teilgetffneten Fenster wird eine maximale
Schalldruckpegeldifferenz von 15 dB zugeschrieben, woraus Auflenschallpegel von 45 dB(A) bis
50 dB(A) resultieren. Wird ein Auliengerduschpegel von 45 dB(A) nachts Uberschritten, sind
schallgeddmmte Luftungseinrichtungen in diesen Bereichen erforderlich.
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A4.6 BEURTEILUNGSPEGEL AURERHALB

Zur Beurteilung der Gerauschsituation fiir die durch das Plangebiet induzierte Verkehrserhdhungen

werden die Beurteilungspegel ,Verkehr” fiir den Prognose-Nullfall und den Prognose-Planfall konkret an
den folgenden Immissionsorten berechnet.

. A-1001 - Im Ritterschlag 102

. A-1002 - Miersdorfer StralRe 191
. A-1003 - Miersdorfer StralRe 189

Die Lage der konkret betrachteten Immissionsorte ist der ABBILDUNG 10 zu entnehmen.
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ABBILDUNG 10: unmalstablicher Lageplan der Immissionsorte und der StralRenabschnitte

Die Immissionsorte befinden sich innerhalb des rechtsverbindlichen Bebauungsplanes ,Ritterschlag /

Rittereck” der Gemeinde Schulzendorf und sind hier als Reines Wohngebiet ausgewiesen. In der

TABELLE 5 sind die Beurteilungspegel an den Immissionsorten ausgewiesen und den

Orientierungswerten sowie Immissionsgrenzwerten gegentbergestellt.
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TABELLE 5: Orientierungswerte (ORW) / Immissionsgrenzwerte (IGW) / Beurteilungspegel
Prognose-Nullfall (Lrnui) und Prognose-Planfall (Lrpian) an den Immissionsorten (10)
Immissionsort ORW [dB(A)] IGW [dB(A)] Lr.nui [dB(A)] Lrpian [dB(A)]
tags nachts tags nachts tags nachts tags nachts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A-1001 | EG 50 40 59 49 66,8 59,2 66,9 59,3
A-1002 | EG 50 40 59 49 67,1 59,5 67,3 59,7
A-1003 | EG 50 40 59 49 66,1 58,5 66,3 58,7
ORW eingehalten | | IGW iiberschritten

Folgende Aussagen sind der TABELLE 5 zu entnehmen:

Nullfall
o die Immissionsgrenzwerte werden tags und nachts Gberschritten

Planfall
. die Beurteilungspegel werden tags und nachts um maximal 0,2 dB erhdéht und somit unterhalb
einer Wahrnehmungsgrenze

Anmerkung 11:  ,Zum Vergleich mit Immissionsgrenzwerten sind die Beurteilungspegel L.t und L,y
auf ganze Dezibel aufzurunden.” (RLS-19) Insofern ergeben sich keine
Pegelanderung in Bezug auf das Planvorhaben.

Unter Bericksichtigung, dass der durch den B-Plan induzierten Fahrverkehr keine spurbare Erhéhung
der Immissionen fir die umliegenden Wohnnutzungen zur Folge hat, sind auch keine Maflnahmen im
Bereich des B-Plans nétig die zu einer Minderung der vorherrschenden Gerauschsituation fiihren
konnten.
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A5 UMSETZUNG ALLGEMEINE LARMSCHUTZMARNAHMEN PLANGEBIET
Nach Riicksprache mit dem Auftraggeber ist zu konstatieren, dass
. notwendige Héhen und Uberstandslangen von Abschirmmafnahmen (Walle, Wande) aufgrund

der Gebaudehdbhe nicht realisierbar sind. Das Umsetzen effizienter aktiver
Larmschutzmalnahmen ist somit nicht moglich.

Im Ergebnis kommen folgende Schallschutzmalinahmen, insbesondere zum nachtlichen Schallschutz,

in Betracht:

1. Schallschutzmaflinahmen an den Auflenbauteilen von Gebauden

2. Grundrissregelungen zur Schaffung ruhiger Wohn- und Schlafraume
3. Regelungen zur fensterunabhangigen Belliftung von Rdumen

MaBRnahme 1 - SchallschutzmafRnahmen an den AuBenbauteilen von Gebauden

(Vorschlag einer méglichen textlichen Festsetzung im Bebauungsplan)

Fur schutzbedirftige RGume nach DIN 4109-1:2018-01 sind Vorkehrungen zum Schutz vor Auf3enlarm
am Gebaude zu treffen. Fur die Mindest-Dimensionierung ist das gesamte bewertete Bau-Schallddmm-
Mal} R’wges der AulRenbauteile von schutzbedurftigen Rdumen nach der 0.g. Norm unter Anwendung fir
den entsprechenden Fassadenabschnitt eingetragenen resultierenden AuRenlarmpegels Lares zu

bestimmen.

Erlduterung:
Passive Schallschutzvorkehrungen umfassen alle SchutzmalRnahmen an den Gebauden, insbesondere

an Gebaudefassaden. Sie dient dem Schutz vor allem von schutzbedurftigen Rdumen in Wohnungen,
von Schlafraumen einschlieBlich Ubernachtungsradume in Beherbergungsstéatten, von Unterrichtsraumen
sowie von Blrordumen. Im Massivbau kommt es dabei hauptsachlich auf die Qualitat der Fenster von
schutzbedirftigen Rdumen an. Sie sind meist das schwachste Glied der baulichen Schallschutzkette.
Welche Schallschutzanforderungen ein Fenster bzw. eine Fassade als Ganzes zu erbringen hat,
richtet sich nach der DIN 4109-1 (Schallschutz im Hochbau: Mindestanforderungen).

Das nach DIN 4109-1 ermittelte bewertete Bau-Schallddmm-Malf} bezieht sich jedoch immer auf das
geschlossene Fenster. Wird das Fenster gedffnet (gekippt), verringert sich seine Schallddmmung
erheblich.
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MaBnahme 2 - Grundrissregelungen zur Schaffung ruhiger Wohn- und Schlafrdume

(Vorschlag einer moglichen textlichen Festsetzung im Bebauungsplan)

Zum Schutz vor Aufienlarm gemal DIN 4109-1 sollte mindestens ein schutzbedirftiger Raum in
Wohnungen (bei Wohnungen mit bis zu zwei schutzbediirftigen Raumen) bzw. mindestens die Halfte
der schutzbedurftigen Raume (bei Wohnungen mit mehr als zwei schutzbedirftigen Raumen) mit jeweils
mindestens einem Fenster zur larmabgewandten Seite ausgerichtet sein. Zur [armabgewandten Seite
ausgerichtet sind solche AuRenwande, deren Fassaden nicht zur Miersdorfer Stralle ausgerichtet sind.

Erlduterung:
Zum Schutz vor Verkehrslarm kénnen Wohnungen ausschlieBlich als ,durchgesteckte® Wohnungen

zulassig sein. Dies bedeutet konkret, dass sich mindestens die Halfte der schutzbedirftigen Rdume hin
zur verkehrslarmabgewandten Seite (Rickwartige Fassade oder ruhiger Blockinnenbereich) orientieren
sollen. In diesen Raumen ist dann prinzipiell gesunder Schlaf in den Nachtzeiten, insbesondere bei
gedffnetem Fenster, moglich. In der ABBILDUNG 11 ist das Prinzip veranschaulicht.
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ABBILDUNG 11: Prinzip der Grundrissregelung (/12/)
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MaBnahme 3 - Regelungen zur fensterunabhangigen Beliiftung von Rdumen

(Vorschlag einer moglichen textlichen Festsetzung im Bebauungsplan)

Fir Wohnungen gilt: Schutzbedirftige R&ume, die nur Fenster zu Fassaden mit einer
Larmbelastung von > 45 dB(A) — herriihrend vom Verkehrslarm — nachts besitzen, sind gemaR der
Richtlinie VDI 2719 mit schallgeddmmten fensterunabhangigen Liftungseinrichtungen auszustatten.

Erlduterung:
Aus Grinden der Hygiene und zur Begrenzung der Raumluftfeuchte missen Aufenthaltsrdume

ausreichend mit AuRenluft versorgt werden. Dies geschieht in der Regel durch zeitweises Offnen der
Fenster. ,Da Fenster in Spaltliftungsstellung nur ein bewertetes Schallddmm-Mall Rw von ca. 15 dB
erreichen, ist diese Liftungsart nur bei einem A-bewerteten Auflengerduschpegel Lm <45 dB fur
schutzbediirftige Raume zu verwenden. [...] Fir R&ume, in denen aufgrund ihrer Nutzung
(z.B. Schlafraume) eine StoRliftung nicht mdglich ist, ist eine schalldammende, eventuell
fensterunabhangige Liftungseinrichtung notwendig®. (/12/)

Hintergrund ist, dass ein Rauminnenpegel von 30 bis 35dB(A) zur Einhaltung gesunder
Schlafverhaltnisse gewahrleistet werden soll. Einem teilgetffneten Fenster wird eine maximale
Schalldruckpegel-Differenz  von 15dB  zugeschrieben, woraus Aullengerduschpegel von
45 bis 50 dB(A) resultieren. Das BILD A-04 weist aus, dass der AuRengerduschpegel von 45 dB(A)
nachts im Untersuchungsgebiet nicht unterschritten wird. Schallddmmende Liftungseinrichtungen sind
demnach in diesen Bereichen notwendig.

Anmerkung 12:  Auf dezentrale schallddmmende Luftungseinrichtungen kann auch verzichtet

werden, wenn das Gebaude mit einer zentralen Liftungsanlage ausgestattet ist und
hierdurch ein ausreichender und schallgeddmmter Luftaustausch gewahrleistet ist.
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Gewerbelarm
- Gewerbe aulerhalb des Plangebietes

B1 SITUATIONSBESCHREIBUNG

In diesem Teil sind die gewerblichen Immissionen, herrihrend von aulerhalb des
Untersuchungsgebietes befindlichen gewerblichen Einrichtungen zu ermitteln und evtl. Auswirkungen
auf das Untersuchungsgebiet zu bewerten.

B2 VON AURERHALB EINWIRKENDE SCHALLIMMISSIONEN
B2.1 SITUATIONSBESCHREIBUNG

Zur Betrachtung der gewerblichen Vorbelastung werden folgende Gewerbe bzw. Gewerbegebiete
betrachtet:

. Bebauungsplan ,sudlich Altdorf* der Gemeinde Schulzendorf
> Skoda — Autohaus Kossert GmbH
> Johanniter-Unfall-Hilfe e.V. - Rettungswache
Anmerkung 13:  Der Bebauungsplan hat zum Zeitpunkt der Bearbeitung noch keine Rechtskraft
entwickelt. Nach Angaben der Gemeinde Schulzendorf soll dieser jedoch als

»vorhanden“ angesehen werden.

Die Gliederung des Bebauungsplanes ist dem BILD B-01 zu entnehmen.
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ABBILDUNG 12: unmalstablicher Auszug des Bebauungsplanes ,sudlich Altendorf* (/26/)

Fur die innerhalb des B-Plangebietes vorhanden Gewerbe wurden die Baugenehmigungen /29/ (Skoda
— Autohaus Kossert GmbH) und /30/ (Johanniter-Unfall-Hilfe eV - Rettungswache) Gbergeben. In diesen
sind keine konkreten Festsetzungen oder Auflagen zum Immissionsschutz ausgewiesen. In der
Genehmigung wird ausgefiihrt, dass mit dem Betrieb der Anlagen keine schalltechnischen Konflikte an
der nachstgelegenen Wohnbebauung zu erwarten sind. Unter Bericksichtigung, dass sich die
gewerbliche Situation innerhalb des B-Plangebiets, unter Einhaltung der Vorschriften (hier TA Larm) und
Gebietsausweisungen, veradndern kann, wird das B-Plangebiet nachfolgend als gewerbliche
Vorbelastung betrachtet.

Zur Bericksichtigung der gewerblichen Emission wird im Bereich der GE-Flachen eine
Ersatzschallquelle in Form einer horizontalen Flachenquelle im Berechnungsmodell zum Ansatz
gebracht. Die Emissionshohe dieser wird iterativ so ermittelt, dass an der vorhandenen Wohnbebauung
bzw. den Baugrenzen potentiell moéglicher Wohnbebauungen innerhalb und auflerhalb des B-
Plangebietes der Immissionsrichtwert nach TA Larm eigehalten wird. Die Berechnungen erfolgen ohne
Bebauung im Plangebiet. Unter Berlcksichtigung, dass im Bezug zur konkret bericksichtigten
Wohnnutzung keine weitere gewerbliche Nutzung vorliegt, wird hierbei von der Ausschopfung des
Immissionsrichtwertes ausgegangen.
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B2.2 BEURTEILUNGSKRITERIEN

Die im vorliegenden Untersuchungsteil betrachteten Immissionsorte (10) werden so gewahlt, dass

. das Untersuchungsgebiet (Bebauungsplan ,sldlich Altendorf*) schalltechnisch beschrieben wird,

. anhand der auszuweisenden anteiligen Beurteilungspegel Lran Rilckschlisse auf die
bestimmende(n) Emissionsquelle(n) gezogen werden und

. evtl. notwendig werdende aktive oder passive SchallschutzmaRnahmen bestimmt werden
koénnen.

Folgende Immissionsorte (B-10) werden betrachtet (Lage siehe BILD B-01):

. B-IO01 Baufeld Ml Bebauungsplan ,stidlich Altendorf*
. B-IO02 Baufeld Ml Bebauungsplan ,stidlich Altendorf*
. B-IO03 Baufeld MI Bebauungsplan ,stidlich Altendorf*
o B-1004 Miersdorfer StralRe 200 Wohnbebauung (AuRenbereich)

In Abstimmung mit der Gemeinde Miersdorf wird dem Immissionsort B-IO04 der Schutzanspruch eines
Mischgebietes zugeordnet.

Die Ermittlung der Beurteilungspegel erfolgt nach der TA Larm (/5/)

. an vorhandener Bebauung 0,5 m vor der Mitte eines gedffneten Fensters und

. bei unbebauten Flachen an dem am starksten betroffenen Rand der Flache, in welcher nach dem
Bau- und Planungsrecht Gebaude mit schutzbedirftigen Raumen erstellt werden durfen.
Ergadnzend hierzu gelten die Bestimmungen der DIN 45645-1 (Ausgabe Juli 1996), wonach
Ersatzmessorte in einer H6he von 4 m zu betrachten sind.

Die Berechnungen erfolgen getrennt fir die Beurteilungszeitraume ,Tag® (06:00 bis

22:00 Uhr) und ,Nacht‘ (lauteste Nachtstunde in der Zeit von 22:00 bis 06:00 Uhr). Als
Beurteilungskriterium sind die folgenden Immissionsrichtwerte heranzuziehen.
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Immissionsrichtwerte nach der TA Larm

Tag Nacht
Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 35 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 40 dB(A)
Mischgebiet (MI) 60 dB(A) 45 dB(A)
Dorfgebiet (MD) 60 dB(A) 45 dB(A)
Urbanes Gebiet (MU) 63 dB(A) 45 dB(A)
Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 dB(A)
Industriegebiet (Gl) 70 dB(A) 70 dB(A)

B2.3 EMISSIONSERMITTLUNG

Der Flachenschallleistungspegel wird iterativ ermittelt, sodass an den betrachteten Immissionsorten die
einzuhaltenden Immissionsrichtwerte ausgeschopft werden.

Die Emissionsdaten sind in folgender TABELLE 6 ausgewiesen. Die Lage der Flachen ist dem
BILD B-01 zu entnehmen.

TABELLE 6: Emissionsdaten der gewerblichen Vorbelastung (VOR) | tags / nachts
Emittent Benennung Flache* L”wa,mod,tags L”’wa,mod,nachts
[m?] [dB(A)/m?] [dB(A)/m?]

1 2 3 4 5

VOR-01 | GEe-Flache 7.624 59 44

VOR-02 | GEe-Flache 1.957 64 49

VOR-03 [ GE-Flache 14.381 62 47

VOR-04 | GEe-Flache 6.772 62 47

* wird dem Berechnungsmodell entnommen

Die Emissionshdhe der Flachenquelle wird mit 1 m dber Boden zum Ansatz gebracht. Die
Schallausbreitungsberechnung erfolgt nach den Vorgaben der DIN ISO 9613-2 (/4/). Die mit den
ausgewiesenen Flachenschallleistungspegeln berechneten Beurteilungspegel an den fur das Gewerbe
malgeblichen Immissionsorten sind in folgender TABELLE 7 ausgewiesen.
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TABELLE 7: Immissionsrichtwerte (IRW) / Beurteilungspegel ,Vorbelastung® (Lrvors) am
mafgeblichen Immissionsort (B-1002)
Immissionsort | Geschoss IRW [dB(A)] Lrvor [dB(A)]
tags nachts tags nachts
1 2 3 4 5 6
B-1001 4m 60 45 60,2 45,2
B-1002 4m 60 45 60,3 45,3
B-1003 4m 60 45 59,5 44,5
B-1004 1.0G 60 45 54,4 39,4

Die TABELLE 7 zeigt, dass mit der Ersatzschallquelle die Immissionsrichtwerte an dem fir die
Vorbelastung mafigeblichen Immissionsort eingehalten bzw. ausgeschopft werden.

B2.4 ERMITTLUNG DER IMMISSION IM PLANGEBIET

B2.4.1 BERECHNUNGSPRAMISSEN

Die Berechnungen wurden mit dem Programmsystem LimA (Version 2021) durchgefiihrt. Grundlage
sind die Berechnungsverfahren nach DIN ISO 9613-2 zur Ermittlung der Beurteilungspegel. Folgende

Pramissen liegen Berechnungen zugrunde:

Isophonenkarten (flachendeckenden Berechnungen):

. Immissionshohe: 4,0 m Gber Gelande
. Rasterweite: 5,0 x 5,0 m
. Beurteilungszeitraume

o tags: 06:00 bis 22:00 Uhr
o nachts: 22:00 bis 06:00 Uhr

Nach TA Larm sind folgende Korrekturen/Zuschlage bei der Ermittlung des Beurteilungspegels L: zu
bertcksichtigen:

. fur impulshaltige Emissionen ein Impulszuschlag K

. fur Ton- oder Informationshaltigkeit ein Zuschlag K+

. fur ,Stunden mit erhéhter Empfindlichkeit” (Ruhezeitenzuschlag) ein Zuschlag Kr (nur bei WA und
WR)
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ISOPHONENKARTEN
Die Summenwirkung aller betrachteten Gewerbe (GE-Flachen) ist in Form von Isophonenkarten
ausgewiesen. Es ist jeweils die Larmsituation fir den Tag- (06:00 bis 22:00 Uhr) und Nachtzeitraum

(22:00 bis 06:00 Uhr) graphisch dargestellt.

. BILD B-02; Gewerbelarm, tags
. BILD B-03: Gewerbelarm, nachts

Beurteilungszeitraum tags:
Wie dem BILD B-02 zu entnehmen ist, werden die Orientierungswerte durchgangig eingehalten.

Beurteilungszeitraum nachts:
Wie dem BILD B-03 zu entnehmen, werden die Orientierungswerte durchgangig eingehalten.

Schalltechnische Konflikte auf Grund der benachbarten gewerblichen Nutzung sind somit fiir das
Planvorhaben nicht zu erwarten.
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Teill C

Fluglarm

C1 SITUATIONSBESCHREIBUNG / AUFGABENSTELLUNG

Im Bereich des Plangebiet befindet sich der Flughafen Berlin Brandenburg (BER). Dieser unterliegt dem
FluLarmG. Fir den Standort wird geprift inwieweit die Anforderungen an die Schallddmmung der
Bauteile durch den Fluglarm gemaf des Fluglarmgesetzes oder durch den StralRenlarm resultieren.

C2 BEURTEILUNG

LAUf den Flughafen Berlin Brandenburg (BER) sind mehrere voneinander unabhéngige Regelungen
anzuwenden, die sich unter anderem in den Anspruchsgebieten und den Schutzzielen unterscheiden:

. die Schutz- und Entschadigungsgebiete nach der Planfeststellung,

. der Larmschutzbereich nach dem Flugldrmschutzgesetz 2007,

. die  Planungszone  Siedlungsbeschrdnkung gemal  dem  Landesentwicklungsplan
Flughafenstandortentwicklung (LEP FS).“ (/12/)

Die ersten beiden Anstriche haben fur die Bauleitplanung keine unmittelbare Relevanz, da hier eine

Umsetzung nur unter bestimmten Voraussetzungen maoglich ist. Die ABBILDUNG 13 zeigt die Lage des
Planvorhabens in Bezug zu den Tag- und Nachtschutzgebieten des Flughafens.
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Plangebiet

Anlage 2, Karte 1

Liarmschutzbereich nach § 3

Gesetz zum Schutz gegen Fluglarm
Flughafen BerlinBrandenburg (EDDB)
Ubersichtskarte
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Projektion: UTM Zone 33, Ellpsoid GRS 80, Datum ETRS8S
Kartengrundiage: ® Geobasis-DE/LGB & SenStadt Il

Stand 14.12.2012

ABBILDUNG 13: Tag- und Nachtschutzgebiete, Quelle: Flughafen Berlin Brandenburg (/27/)

Wie der ABBILDUNG 13 zu entnehmen ist, liegt das Plangebiet aul3erhalb der Larmschutzbereiche.

Fur die Bauleitplanung ist der Landesentwicklungsplan Flughafenstandortentwicklung (LEP FS) vom
30. Mai 2006 relevant. Dieser legt als Ziel der Raumordnung eine Planungszone
Siedlungsbeschréankung fest, in der ,neue Flachen und Gebiete fur Wohnnutzungen und/oder
besonders larmschutzbedurftige Einrichtungen nicht geplant werden dirfen. Die Ausweisung von
Flachen und Gebieten fir Wohnnutzungen ist ausnahmsweise und nur in geringfigigem Umfang und
nur zur Abrundung vorhandener Wohngebiete zulassig, wenn die weitere bauliche Entwicklung der
Gemeinde bzw. des Bezirkes nur innerhalb dieser Planungszone mdglich ist und ausreichende
LarmschutzmaBnahmen getroffen werden. Die Planung von besonders larmschutzbedurftigen
Einrichtungen ist nur fur den Fall zulassig, dass ein bereits vorhandener Bedarf nicht auRerhalb der
Planungszone gedeckt werden kann und ausreichende LarmschutzmaRnahmen getroffen werden.*
(LEP FS, Ziel Z5, /28/)

Die ABBILDUNG 14 (und ABBILDUNG 15) zeigt die Festlegungskarte des LEP FS mit der Planungszone
Siedlungsbeschrankung (griine Linie). Die Planungszone Siedlungsbeschrankung dient der
raumordnerischen Vorsorge und Konfliktvermeidung und unterscheidet sich deutlich von den
ordnungsrechtlichen Regelungen des Gesetzes zum Schutz gegen Fluglarm wie zum Beispiel der
Festlegung von Larmschutzzonen. Beide Regelungen stehen nebeneinander und sind unabhéangig
voneinander zu beachten. (/12/)
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Land Brandenburg Land Bedin
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e Banhesbeschrirhurg
(11 . Mo, ez ind near 2 nerpberen)
Plnngszune SRR
Schenemertehsiasse

[T [EE——r—
TN s s

Hachrichtiche Obernahme
L Pughaten ek Bosand)
o G S35 2T B}

ABBILDUNG 14: Landesentwicklungsplan (/28/)
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ABBILDUNG 15: Zoom Landesentwicklungsplan (/28/)

Wie der ABBILDUNG 14 bzw. der ABBILDUNG 15 zu entnehmen ist, liegt das Planvorhaben aul3erhalb
der Planungszone fiir eine Siedlungsbeschrankung. Schalltechnische Konflikte bzw. besonders erhéhte
Schallschutzmalnahmen sind daher nicht zu bertcksichtigen. Zur Validierung dieser Aussage werden
erganzend die Ergebnisse aus der Fluglarmmessung in Schulzendorf herangezogen.
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.Messbericht Schulzendorf

Vom 2. Juli bis 2. August 2024 stand die mobile Messstelle der FBB im Kornblumenweg in Schulzendorf.
Die Flugldarmmessungen ergaben einen Flugldrm-Dauerschallpegel am Tag von 45,6 dB(A) und in
der Nacht von 39,3 dB(A).

In Schulzendorf konnten hauptséchlich Starts von der Siidbahn in Richtung Osten gemessen werden.
Die Abfliige erzeugten einen mittleren Maximalpegel von 64 dB(A).

Die Dauerschallpegel sind u. a. fiir die Ermittlung der Grenzwerte von Bedeutung, wenn es um die
Gewaébhrleistung von SchallschutzmalBnahmen geht: In der Nacht genutzte Rdume werden ab einem
Dauerschallpegel von 50 dB(A) geschiitzt, am Tag genutzte Rdume ab 60 dB(A).

Alle gemessenen Werte lagen deutlich unterhalb der Anspruchsgrenzen auf Schallschutz- oder
Entschadigungsmallinahmen.” (Flughafen BerlinBrandenburg, /27/)

Auf Grund der Ergebnisse des Messberichts ,Schulzendorf’ sind folgende weiterfilhrende Aussagen
mdglich:

. Das angestrebte Schutzziel fir Schulen, einen Beurteilungspegel Aullen von 55 dB(A)
einzuhalten, wird erfullt.

. Die Beurteilungspegel tags und nachts liegen so deutlich unterhalb des Verkehrslarms, dass die
Anforderungen an die Schallddmmung allein durch den Verkehrslarm erzeugt werden. Auch unter
Berlcksichtigung des Maximalpegels ergeben sich keine hdheren Anforderungen an die
Bauschallddmmung
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Teil D

resultierender bzw. mal3geblicher Aulzenlarmpegel

D1 SITUATIONSBESCHREIBUNG / AUFGABENSTELLUNG

Zur schalltechnischen Dimensionierung der Auflenbauteile und einer eventuellen Festlegung von
AuBenwohnbereichen ist die gesamte zu erwartende schalltechnische Belastung innerhalb des
Untersuchungsgebietes nach den Vorgaben der DIN 4109-2 zu berechnen. Im konkreten Fall setzt sich
der resultierende bzw. maRgebliche AuRenlarmpegel aus folgenden Larmarten zusammen:

. Verkehrsimmissionen Ergebnisse aus Teil A

o Strallenverkehr
. Gewerbelarm (zuldssige Immissionsrichtwerte bzw. Beurteilungspegel aus Teil B)
D2 LOSUNGSANSATZ

In Abschnitt 7 der DIN 4109-1 sind Anforderungen an die Luftschallddmmung von AufRenbauteilen
formuliert. Diesen Anforderungen liegt die rechnerische Ermittlung des vorhandenen oder zu
erwartenden resultierenden AuRenlarmpegels Lares zugrunde. Die Vorgehensweise zur Berechnung des
Lares ist in Abschnitt 4.4.5 der DIN 4109-2:2018-01 beschrieben und nachfolgend zusammengefasst.

Allgemeines
In der Regel wird die Larmbelastung zur Bestimmung des malRgeblichen AulRenlarmpegels berechnet.

Im Sinne der DIN 4109-2:2018-01 sind als Larmquellen der Stralen-, Schienen-, Luft- und
Wasserverkehr sowie der Industrie / Gewerbe zu betrachten. Uberlagern sich an der schutzbediirftigen
Bebauung mehrere dieser Larmquellen, so werden diese energetisch summiert.

Der malgebliche AulRenldrmpegel ergibt sich fir den Tag und fir die Nacht aus den zugehdrigen
Beurteilungspegeln (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr bzw. 22:00 Uhr bis 06:00 Uhr).

Im Nachtzeitraum ist zusatzlich der Zuschlag der erhdhten nachtlichen Stérwirkung fur Raume, die
Uberwiegend zum Schlafen genutzt werden zu bertcksichtigen.
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Konkretes Vorhaben

Bezugnehmend auf die vorliegende schalltechnische Untersuchung ist auf die vorhandenen

Gerauschquellen ,Verkehr und ,Gewerbe- und Industrieanlagen® einzugehen:

Es werden die malgeblichen Aufenlarmpegel Lars nutzungsunabhdngig fir den Tag- und

Nachtzeitraum wie folgt berechnet:

1)

Im ersten Schritt sind die Schallimmissionen der einzelnen Larmquellen fir den Tag- und

Nachtzeitraum entsprechend der jeweiligen Berechnungsvorschrift zu berechnen:

o StralRenverkehr nach RLS-19 (/9/)

o Immissionsrichtwert (IRW) der TA Larm (/5/) bzw. im Bereich der Schulen die
Empfehlungen nach /12/

Die Schallimmissionen fiir den Tag- und Nachtzeitraum der einzelnen Larmquellen werden
gegenlbergestellt. Ist die Differenz zwischen den Schalldruckpegeln kleiner als 10 dB, werden
dem Nachtpegel 10 dB hinzuaddiert. Bei einer grofkeren Differenz bleiben die Schalldruckpegel
unverandert. Im vorliegenden Fall trifft dies auf die Gerausche des Strallenverkehrs und des
Gewerbes zu, so dass hier auf den Nachtpegel 10 dB hinzuaddiert werden.

Der resultierende AuRenlarmpegel berechnet sich schlieRlich aus der Uberlagerung der einzelnen
Aufdenldrmpegel Lastr und Lacew. Die Pegel sind energetisch zu summieren. Dem Summenpegel
werden anschlielend 3 dB arithmetisch addiert. Das Ergebnis ergibt den resultierenden
AuBenlarmpegel Lares:

La str La,Gew
Lares =10l0g <<1OT) + <1OT>) +3dB

Die berechneten mafRgeblichen AuRRenlarmpegel Lares werden flachig — als La&rmpegelbereiche —
fur den Tag- und Nachtzeitraum ausgewiesen.

Als ,mafigeblicher AuRRenlarmpegel® ist - entsprechend der Nutzung des jeweiligen Raumes -
entweder:

o der Tagzeitraum (06:00 Uhr bis 22:00 Uhr) oder
o der Nachtzeitraum (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr)

als Grundlage zur Berechnung heranzuziehen.

Bei Raumen, die ,lberwiegend zum Schlafen genutzt werden“, wird entsprechend der
DIN 4109-2:2018-01 grundsatzlich der Auflenlarmpegel derjenigen Tageszeit herangezogen,
welcher die hohere Anforderung ergibt. Fir Raume die vor allem tags genutzt werden
(z.B. Blroraume), ist ausschlieRlich der Tagzeitraum heranzuziehen.
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Hinweis: In Wohngebauden ist es grundsatzlich zu empfehlen, auch Raume die entsprechend
der Planung nicht als Schlafriume ausgewiesen sind, in der Auslegung der
Schalldammung der Fenster dennoch als Schlafraum zu betrachten.

D3 ERMITTLUNG DER EMISSION

Die prognostischen Emissionen fiir den StralRenverkehr kénnen dem Untersuchungsteil A entnommen
werden. Fir den Gewerbelarm werden die je Gebiet zuldssigen Immissionsrichtwerte zum Ansatz
gebracht. Unter Beriicksichtigung, dass flr Schulen kein konkreter Immissionsrichtwert in der TA Larm
vorhanden ist, wir dieser entsprechend der Empfehlung nach /12/ mit 55 dB(A) tags berlcksichtigt
(analog WA).

Immissionsrichtwerte nach der TA Larm (/5/)

Tag Nacht
Allgemeines Wohngebiet (WA) 55 dB(A) 45 dB(A)

D4 RESULTIERENDER AURENLARMPEGEL
D4.1 BERECHNUNGSPRAMISSEN

Die Berechnungen werden mit dem Programmsystem LimA (Version 2021) durchgefiihrt. Folgende
Pramissen liegen den flachendeckenden Berechnungen (Isophonenkarte) zugrunde:

. Immissionshohe: 4,0 m Gber Gelande
. Rasterweite: 10,0 x 10,0 m
. Beurteilungszeitraume

o tags: 06:00 bis 22:00 Uhr
o nachts: 22:00 bis 06:00 Uhr

D4.2 AURENLARMPEGEL

Die Berechnungsergebnisse der resultierenden AulRenlarmpegel Lares werden flachendeckend fir den
Tag- und Nachtzeitraum in den BILDERN C-01 und C-02 ausgewiesen.

Wie den BILDERN C-01 und C-02 zu entnehmen ist, ergibt sich fir den Tagzeitraum maximal der

Larmpegelbereich LPB IV und fiir den Nachtzeitraum maximal der LPB V. Fir den Bereich der Schule
ist ausschlieBlich der Tagzeitraum heranzuziehen.
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Anmerkung 14. Die — gegebenenfalls — notwendige Addition von 10 dB auf den Auenlarmpegel im
Beurteilungszeitraum ,nachts“ ist in den BILDERN bereits berlcksichtigt. Als
planerische Grundlage ist prinzipiell der La restags heranzuziehen.

Die Berechnungsergebnisse bilden die Grundlage zur Dimensionierung der Aufienbauteile nach
DIN 4109-2:2018-01.

Zur schalltechnischen Dimensionierung der AulRenbauteile zum Schutz vor Auf3enlarm ist fir Raume,
welche ,iberwiegend zum Schlafen® genutzt werden (in der Regel Schlafraume oder Kinderzimmer),
entsprechend der DIN 4109-2:2018-01 grundsatzlich der AuBenldrmpegel derjenigen Tageszeit
heranzuziehen, aus dem die héheren Anforderungen resultieren. Fir Raume, die vor allem tags genutzt
werden (z.B. Biurordume) ist ausschlieBlich der Tagzeitraum heranzuziehen.
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Tell E

- Sportlarm-

E1 SITUATIONSBESCHREIBUNG / AUFGABENSTELLUNG

In diesem Teil ist die vom Plangebiet ausgehende Schallimmissionsbelastung (Beurteilungspegel L) an
den relevanten Immissionsorten (BILD E-01) rechnerisch zu ermitteln und die Ergebnisse mit den
Immissionsrichtwerten der TA Larm zu vergleichen. Bei Erfordernis sind entsprechend des
Bearbeitungsstandes schallmindernde MafRnahmen vorzuschlagen, durch die die gesetzlichen
Beurteilungswerte eingehalten werden.

Fur Sporthallen (Vereinsnutzung) sind folgende immissionsrelevante Emissionsquellen zu beachten:

. Abstrahlung der im Gebdude erzeugten Gerdusche (Sportlarm) dber die Bauhllle
(Bauteilschallquellen)

o Luft- und Klimatechnik

. Parkplatzgerdusche im Freien

Eine konkrete Planung zu den Sporthallen liegt nicht vor. Unter Bericksichtigung, dass in den
Sporthallen ausschliel3lich Vereinssport stattfinden soll, sind aus schalltechnischer Sicht keine
besonderen Vorkehrungen zum Gebaude zu treffen. Die durch den Vereinssport erzeugten Gerausche
kénnen durch geeignete Auslegung der Umfassungsbauteile so gemindert werden, dass diese keine
immissionsrelevanten Beitrdge an der benachbarten schutzbedirftigen Bebauung aufweisen. Aus
diesem Grund wird zur Prifung der Umweltvertraglichkeit ausschlielich der im AuRenbereich
stattfindende Freiflachenverkehr sowie die dazugehdrenden Parkplatzgerdusche der Nutzer betrachtet.
Die Lage des Parkplatzes wird dabei in einer schalltechnisch ungiinstigen Lage betrachtet.
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E2 BEURTEILUNGSKRITERIEN
Zur Beurteilung der Schallimmissionen werden die Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV (/8/)
herangezogen. Als Beurteilungstag wird ein Sonn- bzw. Feiertag betrachtet, da sich hieraus die hochsten

Anforderungen ergeben.

Die TABELLE 8 fasst die einzuhaltenden Immissionsrichtwerte — unter Beachtung der geltenden

Beurteilungszeiten — zusammen.

TABELLE 8:  Beurteilungszeiten und nach der 18. BImSchV (/8/) einzuhaltende Immissionsrichtwerte
fur ein Allgemeines (WA) bzw. Reines Wohngebiet (WR)
Beschreibung Uhrzeit Tr IRWwa | IRWwr
[hh:mm] [h] [dB(A)] | [dB(A)]
1 2 3 4 5 6
tags, auflerhalb der
) 08:00 - 20:00 Uhr 12h 55 50
Ruhezeit
werklags . tags, Ruhezeit morgens | 06:00 - 08:00 Uhr 2h 50 45
(Montag bis
tags, Ruhezeit abends 20:00 - 22:00 Uhr 2h 55 50
Samstag)
00:00 - 06:00 Uhr,
nachts 1h 40 35
22:00 - 24:00 Uhr
tags, auflerhalb der 09:00 - 13:00 Uhr,
) 9h 55 50
Ruhezeit 15:00 - 20:00 Uhr
tags, Ruhezeit morgens | 07:00 - 09:00 Uhr 2h 50 45
sonn- und feiertags| tags, Ruhezeit mittags |13:00 - 15:00 Uhr* 2h 55 50
tags, Ruhezeit abends 20:00 - 22:00 Uhr 2h 55 50
00:00 - 7:00 Uhr,
nachts 1h 40 35
22:00 - 24:00 Uhr

Die Ruhezeit von 13:00 bis 15:00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berlcksichtigen, wenn die
Nutzungsdauer der Sportanlagen an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 09:00 bis 20:00 Uhr 4 Stunden
oder mehr betragt.
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E3 EMISSIONSERMITTLUNG

Entsprechend der Ubergebenen Unterlagen sind auf der Planflaiche zwei 3-Feld-Sporthallen geplant,
welche jeweils eine Stellplatzanlage erfordern mit 25 Stellplatzen. Die Emissionsermittlung erfolgt als
Stundenmittelungspegel, sodass Aussagen fiir die unterschiedlichen Tagzeitraume getroffen werden
kénnen. Folglich ergeben sich im Maximum 25 Pkw-Bewegungen pro Stunde und Stellplatzanlage. Die
Grole der Stellplatzanlage wird anhand der Anzahl und aktuell Ublicher Groften von Pkw-Stellplatzen
(Ix b =5x2,7 m) berechnet (aufgerundet S = 340 m? pro Stellplatzanlage).

Nach der Parkplatzlarmstudie (/17/) werden folgende Zuschlage fir die Parkplatze vergeben

. Parkplatzart und Fahrbahnoberflache (Besucher-Parkplatze, Fahrwege aus Asphalt) ein
Kpa = 0 dB und Kstro = 0 dB,
. ein Zuschlag fur das Taktmaximalpegelverfahren K = 4 dB (die Impulshaltigkeit der Gerdusche

wird immissionsseitig vergeben),
. ein zu berechnender Zuschlag Ko fiir den Parksuchverkehr unter Berticksichtigung des Faktors
f = 1,0 (sonstige Parkplatze)

In der folgenden TABELLE 9 sind die mit den entsprechenden Zuschlagen korrigierten Emissionsdaten
fur die Stellplatze je Stunde im Tagzeitraum ausgewiesen.

TABELLE 9: Emissionsdaten der Parkgerausche (P), tags / nachts
Emittent Lwo N f B S K* Kpa Kb Kstro | L”wA,1h,mod
[dB(A)] [m?] [m? | [dB] | [dB] [dB] | [dB] | [dB(A)/m?]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
P1 63,0 | 0,13 1 25 340 4 0,0 3,6 0,0 58,7
P2 63,0 | 0,13 1 25 340 4 0,0 3,6 0,0 58,7

Die Emission der Pkw-Fahrten wird auf Grundlage der RLS-19 (ANLAGE 1) berechnet. Nach der
RLS-19 wird folgende StralRendeckschichtkorrektur fir die Zu- und Abfahrt vorgenommen:

. StralRendeckschichttyp, hier: nicht geriffelter Gussasphalt
bei einer Geschwindigkeit von < 60 km/h:

o Dsp,spt = 0,0 dB

In der TABELLE 10 sind die Emissionsdaten flir 25 Zufahrten pro Stunde zu den Stellplatzen

zusammengefasst.
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TABELLE 10: Emissionsdaten Fahrstrecken der Pkw (P-Zu/Ab), tags / nachts
Emittent M VFzG Dsb,spT.F2z6 L'wa, 1h,mod
[Kfz/h] [km/h] [dB] [dB(A)/m]
1 2 3 4 5
P-Zu/Ab1 25 30 0,0 63,7
P-Zu/Ab2 25 30 0,0 63,7

Die Schallquellen werden als Linienquellen in das Modell integriert.

E4 BEUTEILUNGSPEGEL

In der TABELLE 11 sind die Beurteilungspegel den Immissionsrichtwerten gegenibergestellt.

Anmerkung 15:  Die Beurteilungspegel

werden zur

Information mit einer Nachkommastelle

ausgewiesen. Vor dem Vergleich mit den Immissionsrichtwerten sind diese auf ganze

dB(A) zu runden. Dabei gilt die Rundungsregel der DIN 1333, mathematische
Rundung, d.h. Abrundung bei < 0,4 und Aufrundung bei = 0,5.

TABELLE 11: Immissionsrichtwerte (IRW) / Beurteilungspegel (Lr) an den Immissionsorten | tags
I nachts
Immissionsort IRW Lr
[dB(A)] [dB(A)]
1 2 3
Tagzeitraum, innerhalb der Ruhezeiten (07:00 - 9:00 Uhr)
E-1001, 1.0G 45 449
E-1002, 1.0G 45 45,7
E-1003,4 m 50 53,2
Tagzeitraum, innerhalb der Ruhezeiten (20:00 - 22:00 Uhr)
E-1001, 1.0G 50 449
E-1002, 1.0G 50 45,7
E-1003,4 m 55 53,2
Nachtzeitraum (lauteste Nachtstunde)
E-1001, 1.0G 35 449
E-1002, 1.0G 35 45,7
E-1003,4 m 40 53,2

IRW wird eingehalten / IRW wird nicht eingehalten
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Die Ergebnisse in der TABELLE 12 weisen aus, dass

. am E-I002 und E-1003 die IRW innerhalb der morgendlichen Ruhezeiten Uiberschritten werden
. die IRW im Nachtzeitraum durchgangig Uberschritten werden.

Zur Quantifizierung der Uberschreitung sind in der folgenden TABELLE 12 die anteiligen

Beurteilungspegel ausgewiesen.

TABELLE 12: Emissionsdaten Fahrstrecken der Pkw (P-Zu/Ab), tags / nachts
Emittent Bemerkung Quellart | Lw.mod Lr.an,E-1001 Lr.anE-1002 Lr.an,E-1003
[dB(A)] [dB(A)] [dB(A)]
1 2 3 4 5 6 7
P1 Parkplatz Lw" 58,7 30,9 30,2 34,9
P1-Zu/AB Fahrstrecke Lw’ 63,7 41,8 42,3 49,4
P2 Parkplatz Lw" 58,7 28,8 28,4 32,5
P2-Zu/AB Fahrstrecke Lw’ 63,7 41,4 42,7 50,7
s 449 45,7 53,2
Lw Punktquelle [dB(A)] Lw' Linienquelle [dB(A)/m] Lw™ Flachenquelle [dB(A)/m?]

Lw.mod Modell-Schallleistungspegel

Wie der TABELLE 12 zu entnehmen ist, werden die Beurteilungspegel mafigeblich durch den Pkw-
Fahrverkehr bestimmt. Insofern ist die Lage des Parkplatzes von untergeordneter Bedeutung fur die
Gerauschsituation.

Die ausgewiesen Emissionssituation stellt den rechnerischen Maximalansatz dar. Das bedeutet, jede
Stunde werden beide Stellplatzanlagen mit 25 Pkw angefahren und somit wirden in Summe zwischen
07:00 und 09:00 Uhr 100 Pkw-Bewegungen am Standort erfolgen. Dies wird in der Regel auf Grund der
Vereinsnutzung nicht eintreffen. Insofern sind schalltechnische Konflikte im Tagzeitraum nicht zu

erwarten.

Damit die IRW im Nachtzeitraum eingehalten werden, missten die Pkw-Bewegungen reglementiert bzw.

ausgeschlossen werden.
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ANLAGE 1

ANLAGE 1 BEGRIFFSERKLARUNG

SCHALLEMISSION - ALLGEMEINE BEGRIFFE

(Punkt-) Schallleistungspegel Ly,

zehnfacher dekadischer Logarithmus des Verhéaltnisses der Schallleistung P zur
Bezugsschallleistung P,
Ly =10+ log(£) [dB(A)]
P: Die von einem Schallstrahler abgegebene akustische Leistung (Schallleistung)
P,: Bezugsschallleistung (P, = 1pW = 10712W)

Pegel der lingenbezogenen Schallleistung L'y, (auch ,Jangenbezogener Schallleistungspegel”)

logarithmisches MaR flr die von einer Linienschallquelle, oder Teilen davon, je Langeneinheit
abgestrahlte Schallleistung P’

L'y = 10-log( [dB(A)/m]

P
10*1ZWm-1)
Errechnung aus dem (Punkt-) Schallleistungspegel: L'y, = L, — 10 - log (ﬁ)
Schallleistung, die von einer Linie mit der Lange L pro m abgestrahlt wird. Dabei ist vorausgesetzt,
dass die Schallabstrahlung gleichmaRig uUber die gesamte Lange verteilt ist.

Pegel der flichenbezogenen Schallleistung L"), (auch ,flaichenbezogener Schallleistungspegel”)

logarithmisches Mal} fur die von einer flachenhaften Schallquelle, oder Teilen davon, je
Flacheneinheit abgestrahlte Schallleistung P”

L'y = 10-log [dB(A)/m?]

B
10_12Wm’2)

Errechnung aus dem (Punkt-) Schallleistungspegel: L'}, = L,, — 10 - log (i)

Schallleistung, die von einer Flache der GroRe S pro m? abgestrahlt wird. Dabei ist vorausgesetzt,
dass die Schallabstrahlung gleichmaRig tber die gesamte Flache verteilt ist.

Modellschallleistungspegel Ly 104 | L'w mod | L' wmoa

Im Berechnungsmodell zum Ansatz gebrachte Schallleistungspegel fiir Ersatzschallquellen
komplexer zusammenhangender / zusammengefasster Anlagen und / oder technologischer
Vorgange.

Basis der Modellschallleistungspegel sind Werte aus der Literatur und / oder Ergebnisse aus
orientierenden Messungen.
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SCHALLEMISSION - SPEZIELLE BEGRIFFE

Fahrgerdusche

rechnerisch ermittelt nach der Gleichung:
L'wamoa = L'waan + 10 - log(n) — 10 - log(T,) [dB(A)/m]
dabei bedeuten:

o Lwain zeitlich gemittelter Schallleistungspegel fir 1 Lkw pro Stunde auf einer
Strecke von 1 m

o n Anzahl der Lkw in der Beurteilungszeit T,

o T, Beurteilungszeitraum (Tag = 16 Stunden / Nacht = lauteste Nachtstunde)

Betriebsgerausche / Warenumschlag / Einkaufswagen-Sammelbox

Der immissionsbezogene Schallleistungspegel bestimmt sich nach der Gleichung:

Lwain = Lwa+ Lrin + Ly [dB(A)]
dabei bedeuten:
o Lo Zeitkorrektiv, Ly1, = 10 - log (t;h) in dB
o tges Gesamteinwirkzeit, tges =t n,in's
o Tin Bezugszeitraum 1 Stunde
o te Einzelzeit in s
o Lp Einzelvorgange eines Vorganges pro Stunde, L,, = 10 - log(n), in dB
o n Anzahl der Vorgange
Lwamoa = Lwaan + Ly + Ly — Ls [dB(A)/m?]
dabei bedeuten:
o Lwaan zeitlich gemittelter Schallleistungspegel fir einen Vorgang pro Stunde
o Ly Zeitkorrektiv, Ly = 10 - log (Ti) in dB
o t hier 1 Stunde
o T, Beurteilungszeit in h
o Ly L, = 10-log(n), in dB
o n Anzahl der Vorgange
o Lg Flachenkorrektur, Lg = 10 - log (SS—O) in dB mit S, = 1 m?

Bauteilschallquellen

. rechnerisch nach folgender Beziehung ermittelt:
Lwamoa =Lia = (R'w +4) = Ly [dB(A)/m?]
dabei bedeuten:
o Lia Innenpegel in dB(A)
o Ry bewertete Schalldamm-MalR der Bauteile im eingebautem Zustand
o 4 Korrekturwert fiir den Ubergang eines diffusen Schallfeldes ins Freie

Ly Zeitkorrektiv, Ly = 10 - log (fT—) in dB
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Parkverkehr

Grundlage der Emissionsermittlung ist die 6. Auflage der Bayerischen Parkplatzlarmstudie. Der
Flachenschallleistungspegel (Ly40q) €iNes Parkplatzes ergibt sich aus folgender Gleichung:

L’l’/VA,mod = LWAO + KPA + K[ + 2,5 . log(f B — 9) +10- lOg(B . N) + KStTO —10- log( )

S
1m?

mit
o L'wao Grundwert fur einen Parkvorgang = 63 dB(A)
o Kpy Zuschlag fur die Parkplatzart in dB
o K, Zuschlag fur die Impulshaltigkeit in dB
o f Stellplatze je Einheit der Bezugsgrofie
o B BezugsgrofRe (Netto-Verkaufsflache, Anzahl der Stellplatze etc.)
o N Bewegungshaufigkeit Pkw pro Einheit und Stunde
o Ksiro Zuschlag fur unterschiedliche Fahrbahnoberflachen in dB
o S Gesamtflache bzw. Teilflache des Parkplatzes in m?
o K Zuschlag Parksuchverkehr, = 2,5log (f - B — 9)

Zufahrten zum Parkplatz

[dB(A)/m?]

Die Berechnung des Emissionspegels L'y, moq €rfolgt nach den in der Richtlinie fiir Larmschutz an

Strallen (RLS-19) vorgegeben Algorithmen.
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SCHALLEMISSION- SCHALLQUELLE STRARENVERKEHR (RLS-19)

Die Berechnung des Emissionspegels L'y, moq €rfolgt nach den in der Richtlinie fiir Larmschutz an
Strallen (RLS-19) vorgegeben Algorithmen.

langenbezogenen Schallleistungspegels L'y, ,,,q €iner Quelllinie

00 — P, — D, 100'1'LW,Pkw(VPkw) P, 100,1-LW,Lkw1(vaw1) P, 100,1-LW,Lkw2(VLsz)

1
L'wamoa = 10-1g[M] +10-Ig

100 Vpiew * ﬁ . Viewl * M Vw2 - 30

mit
o M stuindliche Verkehrsstarke der Quelllinie in Kfz/h
. 12 Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1 in %
. D, Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 in %
. Vg6 Geschwindigkeit der Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und Lkw2)

in km/h
. LW,FZGWFZG) Schallleistungspegel fiir die Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 und

Lkw2) bei der Geschwindigkeit vg,; in dB

Schallleistungspegel eines Fahrzeuges
Der Schallleistungspegel fiir Fahrzeuge der Fahrzeuggruppe FzG (Pkw, Lkw1 oder Lkw?2) ist:

LW,FzG(vFZc) = Lwor6(Vrz6) + Dspsprrzc(Vrze) + Dinrze (9» szG) + Dy r(X) + Dy (Rpgep, W)

mit

. Lwo rz6 (Vrz6) Grundwert fir den Schallleistungspegel eines Fahrzeuges der
Fahrzeuggruppe FzG bei der Geschwindigkeit vg,; in dB

. Dsp spr rz6¢ (Vrzg) Korrektur fir den StralRendeckschichttyp SDT, die Fahrzeuggruppe FzG und
die Geschwindigkeit vg,; in dB

. Dinezc (g, VEsg) Korrektur fur die Langsneigung g der Fahrzeuggruppe FzG bei der
Geschwindigkeit vg,; in dB

. Dy k(%) Korrektur fir den Knotenpunkttyp KT in Abhangigkeit von der Entfernung zum
Knotenpunkt x in dB

. Dyeri(hgen, W) Zuschlag fir die Mehrfachreflexion bei einer Bebauungshéhe hg,.;, und den
Abstand der reflektierenden Flachen w in dB
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Grundwert des Schallleistungspegels eines Fahrzeuges

Der Grundwert des Schallleistungspegels eines Fahrzeuges beschreibt die Schallemission des
Fahrzeuges bei konstanter Geschwindigkeit ve,c auf ebener, trockener Fahrbahn. Fir die drei
Fahrzeuggruppen FzG (Pkw, Lkw1 oder Lkw?2) ist er definiert als:

VFz6)
LWO,FZG(szG) =Awzc +10-1g |1+ Cw,Fzc
W,FzG

mit
o Aw Fz6 Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach der TABELLE 13 in dB
o Bw rzc Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach der TABELLE 13 in km/h
o Cw rzc Emissionsparameter der Fahrzeuggruppe FzG nach der TABELLE 13
. VpzG Geschwindigkeit der Fahrzeuggruppe FzG in km/h
TABELLE 13: Emissionparameter Aw,rzg, Bw,Fzg Und Cy rzgje Fahrzeuggruppe FzG
FzG AwFzg Bu,Fzg Cuw,Fzg
[dB] [km/h]

Pkw 88,0 20 3,06

Lkw1 100,3 40 4,33

Lkw2 105,4 50 4,88

StraBendeckschichtkorrektur

Die Korrekturwerte Dsp,spT Fz6(Vv) fur unterschiedliche StralRendeckschichttypen SDT werden getrennt fur
Pkw und Lkw und Geschwindigkeit vrc festgelegt. Die Werte fir den Lkw gelten fir die
Fahrzeuggruppen Lkw1 und Lkw2. Die TABELLE 14 enthalt die Korrekturwerte fur alle StraRenbelage

aulder Pflasterbelagen.

Die TABELLE 15 enthalt die Korrekturwerte Dsp, spr) fur unterschiedliche Pflasterbelage. Hier wird nicht
zwischen verschiedenen Fahrzeuggruppen unterschieden.
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TABELLE 14: Korrekturwerte Dsp sprrzc(v) flur

unterschiedliche StraRendeckschichttypen SDT

getrennt nach Pkw und Lkw und Geschwindigkeit v in dB; auRer Pflasterbelagen

StraRendeckschichtkorrektur Dsp,spr.Fzc(v) [dB]
Straendeckschichttyp SDT bei einer Geschwindigkeit vr.c
[km/h] fiir
Pkw Lkw
<60 > 60 <60 > 60

Nicht geriffelter Gussasphalt 0,0 0,0 0,0 0,0
Splittmastixasphalte SMA 5 und SMA 8 nach ZTV
Asphalt-StB 07/13 und  Abstumpfung mit -2,6 -- -1,8 --
Abstreumaterial der Lieferkdrnung 1/3
Splittmastixasphalte SMA 8 und SMA 11 nach ZTV
Asphalt-StB 07/13 und  Abstumpfung mit -- -1,8 -- -2,0
Abstreumaterial der Lieferkdrnung 1/3
Asphaltbetone < AC 11 nach ZTV Asphalt-StB
07/13 und Abstumpfung mit Abstreumaterial der -2,7 -1,9 -1,9 -2,1
Lieferkdrnung 1/3
Offenporiger Asphalt aus PA 11 nach ZTV Asphalt- _ 45 _ 44
StB 07/13 ’ ’
Offenporiger Asphalt aus PA 8 nach ZTV Asphalt- _ 55 _ 54
StB 07/13 ’ ’
Betone nach ZTV  Beton-StB 07 mit _ 14 _ 23
Waschbetonoberflache ' '
Larmarmer Gussasphalt nach ZTV Asphalt-StB _ 20 _ 15
07/13, Verfahren B ’ '
Larmtechnisch optimierter Asphalt aus AC D LOA 39 _ 10 _
nach E LAD ' '
Larmtechnisch optimierter Asphalt aus SMA LA 8 _ 28 _ 46
nach ELAD ' ’
Dinne Asphaltdeckschichten in Heil3bauweise auf
Versiegelung aus DSH-V 5 nach ZTV BEA-StB -3,9 -2,8 -0,9 -2,3
07/13

TABELLE 15:

StraRendeckschichtkorrektur Dsp sptr.c(v) fur unterschiedliche Strallendeckschicht-

typen SDT fir Geschwindigkeiten v in dB; fiir Pflasterbelage

StraRendeckschichttyp SDT

Strallendeckschichtkorrektur Dsp,spr,Fzc(v) [dB]
bei einer Geschwindigkeit v [km/h]

30 40 ab 50
Pflaster mit ebener Oberflache mitb < 5,0 mm und
b+2f < 9,0 mm 1.0 2,0 3.0
sonstiges Pflgster mit b > 5,0 mm oder f > 2,0 mm 50 6.0 7.0
oder Kopfsteinpflaster
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SCHALLIMMISSION

Mittelungspegel Lacq

A-bewerteter, zeitlicher Mittelwert des Schallpegels an einem Punkt (z.B. am Immissionsort).

anteiliger Beurteilungspegel L an

Der Beurteilungspegel einer Gerauschquelle (z.B. eines Anlagenteiles) ist nach TA Larm wie folgt
definiert: Der anteilige Beurteilungspegel Lran ist gleich dem Mittelungspegel Laeq eines
Anlagengerausches plus (gegebenenfalls) Zu- und Abschlagen fir Ruhezeiten und Einzelténe
sowie (gegebenenfalls) einer Pegelkorrektur fir die Zeitbewertung entsprechend der
Beurteilungszeit.

Beurteilungspegel L,

Summenpegel, ermittelt durch energetische Addition der anteiligen Beurteilungspegel L.an aller
zu beurteilenden Gerauschquellen.

N
L, =10-1g le T; - 1091 (Laeqj~Cmet+Kr,j+K1j+KR )
r
=1

N
mit T, = Z T; = 16 htags / 1 hnachts
=

T; Teilzeit j

N Zahl der gewahlten Teilzeiten

Lyeq,; Mittelungspegel wahrend der Teilzeit T,

Cnmer Mmeteorologische  Korrektur nach  DIN  ISO  9613-2:1999-10  (Gleichung  22)
[In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung wurde Cyet = 0 dB gesetzt]

Kr; Zuschlag fur Ton- und Informationshaltigkeit nach der TA-Larm (1998) in der Teilzeit j (Treten

in einem Gerausch wahrend bestimmter Teilzeiten T; ein oder mehrere Téne horbar hervor oder ist

das Gerausch informationshaltig, so betragt der Zuschlag Kr, fur diese Teilzeiten je nach Auffalligkeit

3 oder 6 dB.)

K;;  Zuschlag fur Impulshaltigkeit nach der TA - Larm (1998) in der Teilzeit T; (Enthalt das zu
beurteilende Gerausch wahrend bestimmter Teilzeiten T; Impulse, so betragt K; fur diese
Teilzeiten: Kij = LarTeq, - Laeqj [LAFTeq = Taktmaximal-Mittelungspegel mit der Taktzeit T = 5
Sekunden])

Kr; Zuschlag von 6 dB fUr Tageszeiten mit erhchter Empfindlichkeit (nur allgemeine Wohngebiete
und Kleinsiedlungsgebiete [WA], reine Wohngebiete [WR], Kurgebiete, Krankenhauser
und Pflegeanstalten)

o an Werktagen: 06.00 - 07.00 Uhr/20.00 - 22.00 Uhr

o an Sonn- und Feiertagen: 06.00 - 09.00 Uhr/ 13.00 - 15.00 Uhr/20.00 - 22.00 Uhr

o  Von der Bertcksichtigung des Zuschlages kann abgesehen werden, soweit dies wegen
der besonderen ortlichen Verhaltnisse unter Berucksichtigung des Schutzes vor
schadlichen Umwelteinflissen erforderlich ist
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ANLAGE 2 ERMITTLUNG DES DTV

Bei den Ubergebenen Werten handelt es sich um den DTV, also den ,durchschnittlichen taglichen
Verkehr®. Die Angaben im Sinne der RLS-19 fir den Anteil p1 an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw1
bzw. der Anteil p2 an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppe Lkw2 am Gesamtverkehr [in %] sind in den Daten
nicht enthalten. Der Emissionsansatz basiert auf dem Vorgehen der RLS-19 (,Liegen z. B. die
Einzelwerte zu p1 und p2 oder genauere Angaben zum Verhaltnis zwischen p1 und p2 nicht vor, allerdings
die Summe aus p1 und p2, so sind aus dieser Summe mit Hilfe der Verhaltnisse aus Tabelle 2 [der RLS-
19, Anm. des Erstellers] die Einzelwerte p1 und p2 zu ermitteln.“). Im vorliegenden Fall werden die
Verhaltnisse fir eine Landes, Kreis- und Gemeindestralie herangezogen (siche ABBILDUNG 16).

Tabelle 2: Standardwerte fiir die stindliche Verkehrsstirke M in Kfz/h und den Anteil von Fahrzeugen
der Fahrzeuggruppe Lkw1, py und Lkw2, ps in %

tags nachts
(06.00 - 22.00 Uhr) (22.00 - 06.00 Uhr)
StraBenart
M P Pz M Py Pz
[Kfz/h] [34] [94] [Kfz/h] [%6] [94]
Bundesautobahnen und KraftfahrstraBen 0,0555 - DTV 3 11 0,0140 - DTV 10 25
Bundesstralien 0,0575 - DTV 3 7 0,0100 - DTV 7 13
Landes-, Kreis- und Gemeindeverbindungs- 0.0575 - OTV 3 5 0.0100 - DTV 5 8
straBien
Gemeindestrafen 0,0575 - DTV 3 1 0,0100 - DTV 3 4

ABBILDUNG 16: Auszug aus der RLS-19

Aus den Verhaltnissen der ergeben sich die in der TABELLE 16 ausgewiesen Anteile fur p1 und p2.

TABELLE 16: Prognose DTV 2030
Zahlstelle /Stralte DTV SV-Anteil p1.t P2t P1.n P2.n
[Kfz/24 h] [%] [%] [%] [%] [%]
1 2 3 4 5 6 7

A113 108.000 11,7 53 2,5 9,2 3,3
DS 10.815 8,0 4.1 3,4 4,6 3,4
ETS 10.300 8,0 10,1 3,4 4,6 3,4
L400 9.300 12,9 12,0 4,8 8,1 59
L402 6.500 1,5 17,3 0,6 1,0 0,7
MS 10.300 8,0 18,4 3,4 4,6 3,4
PAO 670 5,0 2,1 29 2,1 29
PAW 288 10,4 4,5 59 4,5 59
PB 382 1,1 0,5 0,6 0,5 0,6
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ANLAGE 3 BESTIMMUNG DES BEWERTETEN BAU-SCHALLDAMM-MAR

Zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des Bundes-Immissionsschutz-Gesetzes
(BImSchG /1/) missen die AuBenbauteile der schutzbedirftigen Bebauung nach DIN 4109-2
dimensioniert werden.

Anderung zu Abschnitt 7.2 nach DIN 4109-2 (/11/)
Die Anforderungen an die gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-MaRe R’w,ges der Aulenbauteile von

schutzbediirftigen Rdumen ergeben sich unter Berlicksichtigung der unterschiedlichen Raumarten nach
Gleichung (6):

(6) R'w,ges = La = KRaumart

Dabei ist Kraumart €in Korrekturfaktor entsprechend der Raumart:

Kraumart = 25 dB fur Bettenrdume und Krankenanstalten und Sanatorien;

Kraumart = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsrdume und Ahnliches;

Kraumart = 35 dB fur Buroraume und Ahnliches;

La der Maf3gebliche Aul3enlarmpegel gemal DIN 4109-2; 4.4.5

Mindestens einzuhalten sind:

R’w,ges = 35 dB fur Bettenraume in Krankenanstalten und Sanatorien;

R'w.ges = 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnungen, Ubernachtungsraume in
Beherbergungsstatten, Unterrichtsrdume, Biirordume und Ahnliches;

Fir gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Malie R'w,ges > 50 dB sind die Anforderungen aufgrund der
ortlichen Gegebenheiten festzulegen.

Die erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Malle R’wges sind in Abhangigkeit der vom
Raum aus gesehenen gesamten Auflenflache eines Raumes Ss zur Grundfldche des Raumes S nach
DIN 4109-2, Gleichung (32) mit dem Korrekturwert Ka. nach der Gleichung (33) zu korrigieren. Far
AuBenbauteile, die unterschiedlich zur mafigeblichen Larmquelle orientiert sind, siehe DIN 4109-2,
441,
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ANLAGE 4 QUALITAT DER SCHALLTECHNISCHEN UNTERSUCHUNG

Die Qualitat der ausgewiesenen Ergebnisse (z.B. Beurteilungspegel) ist vorrangig abhangig von der
Genauigkeit der Eingangsdaten (z.B. Lageplane sowie Schallleistungspegel, Einwirkungsdauer und
Richtwirkung der Emittenten). Zur Minimierung von Fehlerquellen werden:

. ein digitales Gelandemodell (DGM) und ein digitales Gebaudemodell vom zustandigen
,Geofachamt® bezogen und vom Auftraggeber ein digitaler Lageplan angefordert.

. softwarebasierte Prognosemodelle erstellt. Hierzu wird auf das Programm LimA von der
~Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH“ zurlickgegriffen. Eine Konformitatserklarung des
Softwareentwicklers nach DIN 45687:2006-05 ,Software-Erzeugnisse zur Berechnung der
Gerauschimmissionen im Freien - Qualitatsanforderungen und Prifbestimmungen - liegt vor.

. fur die schalltechnischen Eingangsdaten Schallleistungspegel aus anerkannter Literatur und
Fachstudien und/oder Herstellerangaben und/oder eigene Messungen herangezogen.

Die DIN ISO 9613-2, die fiir die Schallausbreitungsrechnung nach TA Larm herangezogen wird, gibt ein
Berechnungsverfahren der Genauigkeitsklasse 2 wieder (s. Abschn. 1 der Norm). In der Tabelle 5 gibt
die DIN ISO eine geschatzte Genauigkeit von héchstens £ 3 dB an, was bei einem Vertrauensintervall
von 95% einer Standardabweichung von 1,5 dB entspricht. Die Beurteilungspegel werden fir den
jeweils ungunstigsten Betriebszustand (Maximalauslastung, Voll- und Parallelbetrieb, maximale
Einwirkzeit usw.) ermittelt.

Eine Prognoseunsicherheit nach oben hin ist dadurch hinreichend kompensiert, so dass die Ergebnisse
auf der sicheren Seite liegen.
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Berechnungsraster: 10mx10m
Berechnungshdhe: 4 m Uber Gelande
Emission: StralRenverkehr
Isophonenkarte nachts Bild A-03
Strallenverkehr | ohne Bebauung| Format M
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® Immissionsorte (10)
[ ] umgebende Bebauung

1T
1, = .3 Geltungsbereich

Baugrenze

Flachen fir Gemeinbedarf
REZ Allg. Wohngebiet

schallddammende Liiftungseinrichtung erforderlich

jalnein:

I bis 45 dB(A) -> Nein
B > 45 dB(A) -> Ja

Beurteilungszeit: nachts (22:00 bis 06:00 Uhr)
Berechnungsraster: 10mx10m
Berechnungshoéhe: 4,0 m Uber Gelande
Emission: Verkehr

Mittelungspegel nachts Bild A-04
Verkehr | ohne Bebauung Format: v
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[ ] umgebende Gebaude

® Immissionsorte (I0)
Bebauungsplan Nr. 19
i:;! Geltungsbereich

[ Baugrenze

Flachen fiir Gemeinbedarf
24 Allg. Wohngebiet
Bebauungsplan "sidlich Altdorf"
i:;! Geltungsbereich

[ Baufelder MI
Erstatzschallquellen GE-Flachen

Lageplan Bild B-01
Teil B - Gewerbe Format: A4
Projekt: Projekt-Nr.:
Bebauungsplan Nr.19 7256 | Version 2.0
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Legende

[] umgebende Gebiude

Bebauungsplan Nr. 19

wiE -

3 Geltungsbereich
Baugrenze

Flachen fir Gemeinbedarf

XX Allg. Wohngebiet
VergleichsgréRe Allgemeines Wohngebiet

Orientierungswert = 55 dB(A)

Isophonen [Abstand 1 dB]

Isophonlinie

bis 35 dB(A)

[ > 55 bis 60 dB(A)
B > 60 bis 65 dB(A)

B > 35bis 40 d(a) M > 65 bis 70 dB(A)

B > 20 bis 45 dB(a) M > 70 bis 75 dB(A)

> 45 bis 50 dB(A) MM > 75 bis 80 dB(A)
B > 50bis 55 dp(a) M iber 80 dB(A)

A
\'/////////////////

Beurteilungszeit:

tags (06:00 bis 22:00 Uhr)

Berechnungsraster: 5mx5m

Berechnungshdhe: 4 m Uber Gelande

Emission: Gewerbe

Isophonenkarte tags Bild B-02
Gewerbe aulierhalb des B-Plans | Format A4

Projekt:

Bebauungsplan Nr.19

"Schulstandort Miersdorfer Stralle*”

15732 Schulzendorf

Projekt-Nr.:

7256 | Version 2.0

0 25 50

h:h:ﬁ Meter

100 N MaRstab: 1:2.874

Lagestatus: uUTM33
Hohensystem:  DHHN2016

Auftraggeber:
Gemeinde Schulzendorf

Richard-Israel-Stra3e 1
15732 Schulzendorf

Ersteller:
3L Akustik GmbH

Handelsplatz 1 N
04319 Leipzig




it
=)

=
i ——

— / bis 35 dB(A) B > 60 bis 65 dB(A)
= 7/ \ I > 35 bis 40 dB(A) M > 65 bis 70 dB(A)
_ 77«—.777/////?//// ///ﬁ\/ é// B > 40 bis 45 dB(A) [l > 70 bis 75 dB(A)
&7 — N\ . .
55 //////////// / AZ N > 45 bis 50 dB(A) [Nl > 75 bis 80 dB(A)
Y, ////////// : o B > 50 bis 55 dB(A) [ iiber 80 dB(A)
/ L= sl I > 55 bis 60 dB(A)
\ //// ‘7/ s Beurteilungszeit: nachts (22:00 bis 06:00 Uhr)
) /)4‘/ 1 “.:.:.:.%& Berechnungsraster: 10mx10m
\ () \ \%’.’.’.{\ Berechnungshéhe: 4 m tber Gelande
‘ \ ﬁ‘o’o‘o’o‘d Emission: Gewerbe
/\‘ \&.:AQ;J .
‘ '; /,/-—f‘“ i Isophonenkarte nachts Bild B-03
== Gewerbe aulierhalb des B-Plans | Format A4
Projekt: Projekt-Nr.:
Bebauungsplan Nr.19 7256 | Version 2.0
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h:h:ﬁ Meter A Hohensystem:  DHHN2016
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La.3 Celtungsbereich
Baugrenze

Flachen fir Gemeinbedarf

B4 Allg. Wohngebiet

Vergleichsgré3e Allgemeines Wohngebiet (WA)
Orientierungswert = 40 dB(A)

Isophonen [Abstand 1 dB]
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[ umgebende Gebaude
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L..3 GCeltungsbereich
Baugrenze

/] Flachen fir Gemeinbedarf

P4 Allg. Wohngebiet

Larmpegelbereiche (LPB)

I LPB | |bis 55 dB(A)]
LPB I [56 bis 60 dB(A)]
[ LPB Il [61 bis 65 dB(A)]
[ LPB IV [66 bis 70 dB(A)]
B LPB V [71 bis 76 dB(A)]
I LPB VI [76 bis 80 dB(A)]
I LPB VIl [> 80 dB(A)]

Beurteilungszeit: tags (06:00 bis 22:00 Uhr)

Berechnungsraster: 5mx5m

Berechnungshdhe: 4 m Uber Gelande

Larmpegelbereiche tags Bild D-01
Format: A4
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4 m Uber Gelande
Larmpegelbereiche nachts Bild D-02
Format: A4
Projekt: Projekt-Nr.:
Bebauungsplan Nr.19 7256 | Version 2.0
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[ umgebende Gebaude
Bebauungsplan Nr. 19
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L..3 GCeltungsbereich

Baugrenze
/| Flachen fiir Gemeinbedarf

PO Allg. Wohngebiet

Larmpegelbereiche (LPB)

B LPB | [bis 55 dB(A)]
LPB Il [56 bis 60 dB(A)]
I LPB 111 [61 bis 65 dB(A)]
I LPB IV [66 bis 70 dB(A)]
B LPB V [71 bis 75 dB(A)]
I LPB VI [76 bis 80 dB(A)]
B LPB VI [> 80 dB(A)]

Beurteilungszeit:

Berechnungsraster:
Berechnungshdhe:

nachts (22:00 bis 06:00 Uhr)
5mx5m
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E-1003

E-1001

E-1002

Legende

[ ] umgebende Gebaude

® Immissionsorte (10)

Bebauungsplan Nr. 19

i,-_;! Geltungsbereich

[ Baugrenze

Flachen fiir Gemeinbedarf

K4 Allg. Wohngebiet

Emittenten

[ ] Parkplatz (P1)

[ Parkplatz (P2)

= Pkw-Fahrstrecke (P1-Zu/Ab)
Pkw-Fahrstrecke (P2-Zu/Ab)

Lageplan Bild E-01
Te" E - SpOI‘ﬂarm Format: A4
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Bebauungsplan Nr.19
"Schulstandort Miersdorfer Stral3e”

7256 | Version 2.0

15732 Schulzendorf

0 20 40 80 N MaRstab: 1:3.000
Lagestatus: uUTM33

(S o — A Hohensystem:  DHHN2016

Auftraggeber: Ersteller:

Gemeinde Schulzendorf 3L Akustik GmbH q

Richard-Israel-Stra3e 1 Handelsplatz 1

15732 Schulzendorf 04319 Leipzig

Hintergrund: WMS DE BASEMAP.DE WEB RASTER




	7256_V2.0_Schulzendorf_2025-11-13_text
	1 prolog
	2 bearbeitungsgrundlagen
	2.1 vorschriften, normen, richtlinien und literatur
	2.2 übergebene / verwendete unterlagen
	2.3 einheiten, formelzeichen, berechnungsalgorithmen

	3 schalltechnisches berechnungsmodell
	4 ergebnisse
	5 vorschlag festsetzung „lärm“
	A1 situationsbeschreibung / aufgabenstellung
	A2 beurteilungskriterien
	A3 ermittlung der emission straßenverkehr
	A4 ermittlung der immission verkehrslärm
	A4.1 berechnungsprämissen
	A4.2 isophonenkarten (beurteilung innerhalb)
	A4.3 interpretation der ergebnisse
	A4.4 betrachtung von außenwohnbereichen / schulhof
	A4.5 belüftung von wohn- und schlafräumen
	A4.6 beurteilungspegel außerhalb
	A5 umsetzung allgemeine lärmschutzmaßnahmen plangebiet
	B1 situationsbeschreibung
	B2 von außerhalb einwirkende schallimmissionen
	B2.1 situationsbeschreibung
	B2.2 beurteilungskriterien
	B2.3 emissionsermittlung
	B2.4 ermittlung der immission im plangebiet
	B2.4.1 berechnungsprämissen
	C1 situationsbeschreibung / aufgabenstellung
	C2 beurteilung

	D1 situationsbeschreibung / aufgabenstellung
	D2 lösungsansatz
	D3 ermittlung der emission
	D4 resultierender außenlärmpegel
	D4.1 berechnungsprämissen
	D4.2 außenlärmpegel
	E1 situationsbeschreibung / aufgabenstellung
	E2 beurteilungskriterien
	E3 emissionsermittlung
	E4 beuteilungspegel
	ANLAGE 1 begriffserklärung
	schallemission - allgemeine begriffe
	schallemission - spezielle begriffe
	Fahrgeräusche
	Betriebsgeräusche / Warenumschlag / Einkaufswagen-Sammelbox
	Bauteilschallquellen
	Parkverkehr
	Zufahrten zum Parkplatz

	schallemission- schallquelle straßenverkehr (rls-19)
	schallimmission

	ANLAGE 2 ermittlung des dtv
	ANLAGE 3 bestimmung des bewerteten bau-schalldämm-maß
	ANLAGE 4 qualität der schalltechnischen untersuchung


	Bild_01_Lageplan
	Bild_A-01_Lageplan
	Bild_A-02_str_Iso_tags
	Bild_A-03_str_Iso_nachts
	Bild_A-04_Lüftung_nachts
	Bild_B-01_Lageplan
	Bild_B-02_gew_Iso_tags
	Bild_B-03_gew_Iso_nachts
	Bild_D-01_LPB_tags
	Bild_D-02_LPB_nachts
	Bild_E-01_Lageplan

